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Die Kanzlei VISCHER verfügt über ein kompetentes 
Steuerteam mit zehn Mitgliedern. Die Steuerexper
ten und Steueranwälte beraten nationale sowie 
 internationale Unternehmen und Unternehmer in 
allen Bereichen des Steuerrechts, sei es bei An
siedlungen, Umstrukturierungen, Finanzierungen, 
Übernahmen oder bei der Gestaltung von Nachfol
geregelungen. 

Auch die Unterstützung von vermögenden Privat
personen ist Teil der täglichen Aufgaben.

Nebst den typischen Steuerberatungsdienstleistun
gen nimmt das Steuerteam auch ComplianceAuf
gaben, wie Steuerrückstellungsberechnungen oder 
in komplexeren Fällen das Erstellen von Steuer
erklärungen, wahr. Schliesslich führen die Team
mitglieder auch Steuerprozesse, sofern im Vorfeld 
keine angemessene Lösung mit den Behörden ge
funden werden kann. Dies ist vermehrt im Bereich 
der internationalen Amts und Rechtshilfe der Fall.

Mit dem neunten Steuer Update nutzt das Steuer
team von VISCHER wiederum die Gelegenheit, ei
nem steuerlich interessierten Publikum verschie
dene Neuerungen in den wesentlichen Bereichen 
des Steuerrechts vorzustellen, welche sich im ver
gangenen Jahr ergeben haben und/oder im Jahr 
2018 von Bedeutung sein werden.

  

I Einleitung
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A 

Steuervorlage 17  
und Base Erosion and  
Profit Shifting

1 Stand der Steuervorlage 2017

Am 12. Februar 2017 hat das Schweizer Stimmvolk 
bekanntlich die erste Vorlage für eine Unterneh
menssteuerreform (Unternehmenssteuerreform III, 
USR III) abgelehnt, so dass nun mit der Steuervor
lage 17 (SV 17) ein zweiter Anlauf genommen wird. 
Ziele auch der neuen Vorlage bleiben die Stärkung 
der Attraktivität des Steuerstandortes Schweiz, die 
Wiederherstellung der internationalen Akzeptanz 
der schweizerischen Unternehmensbesteuerung 
und die Sicherung der Steuereinnahmen des Bun
des sowie der Kantone und ihrer Städte und Ge
meinden. Falls die zweite Vorlage alle Hürden 
(wozu gegebenenfalls auch wieder eine Volksab
stimmung gehört) nimmt, ist mit der Inkraftset
zung der ersten Massnahmen Anfang 2019 und des 
Hauptteils der SV17 auf den 1. Januar 2020 zu 
rechnen. Die aktuelle Gesetzesvorlage sieht ge
mäss Eckwerten des Bundesrates im Wesentlichen 
folgende Massnahmen vor, welche sich inhaltlich 
eng an die USR III anlehnen:
–  Abschaffung der kantonalen Steuerprivile

gien (Holding, Domizil und gemischte Ge
sellschaften), inkl. der Praxis zu Prinzipal
gesellschaften und Finance Branch;

–  Einführung einer auf dem aktuellen interna
tionalen Standard (modifizierter Nexusan
satz) basierenden Patentbox auf kantonaler 
Ebene;

–  Ermächtigung der Kantone, erhöhte Steuer
abzüge für Forschungs und Entwicklungs
kosten vorzusehen;

–  Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze 
sowie ggf. der Kapitalsteuer;

–  Einführung eines einheitlichen Systems zur 
Aufdeckung von stillen Reserven auf Bun
des und Kantonsebene.

Nach derzeitigem Stand nicht mehr vorgesehen ist 
– im Unterschied zur USR III – die Einführung einer 
zinsbereinigten Gewinnsteuer auf überdurch
schnittlichem Eigenkapital. Neu sollen als Kompen
sationsmassnahmen die Dividendenbesteuerung 
auf Ebene der Anteilsinhaber auf mindestens 70 % 
erhöht, die minimale Qualifikationsquote von 5 % 
bei der Umqualifikation von steuerfreiem Kapital
gewinn in steuerbaren Vermögensertrag infolge 
Transponierung aufgehoben und die Mindestan
sätze für Familienzulagen erhöht werden (indem 
ein Beitrag vonseiten der Unternehmen geleistet 
werden soll, der den natürlichen Personen zugute
kommt). Im Übrigen sollen die Patentbox und die 
erhöhten Abzüge für Forschungs und Entwick
lungsaufwendungen (F&EAufwendungen) bereits 
auf Gesetzes anstatt nur auf Verordnungsstufe 
geregelt werden, um die Rechtssicherheit zu erhö
hen und damit das Vertrauen in die neue Vorlage zu 
stärken. Alternativ wird auch darüber diskutiert, 
die Rückzahlung aus Kapitaleinlagen einzuschrän
ken. Wie die Vorlage aber am Ende im Detail ausge
staltet sein wird, ist aktuell noch nicht abschlies
send bekannt. Insbesondere erwarten wir, dass 
das Instrument der zinsbereinigten Gewinnsteuer 
doch noch in die Vorlage eingefügt wird.
 
Im Folgenden wird auf die wichtigsten Massnah
men kurz eingegangen:

–  Aufhebung der kantonalen Steuerprivi-
legien – Behandlung der unter dem Son-
derstatus entstandenen stillen Reser-
ven: Die steuerliche Vorzugsbehandlung von 
Holding, Domizil und gemischten Gesell
schaften wird abgeschafft. Ebenso sollen die 
Praxisregelungen zur speziellen Steueraus

  

II  Unternehmenssteuerrecht/Verrechnungssteuer/ 
Stempelabgaben 
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scheidung bei Prinzipalgesellschaften und 
zur Swiss Finance Branch aufgehoben wer
den. Damit stellt sich die Frage, wie die stil
len Reserven, die während des Sonderstatus 
angefallen sind, im Rahmen des Statuswech
sels steuerlich behandelt werden sollen. Un
ter dem geltenden Recht ist es je nach kan
tonaler Praxis möglich, die stillen Reserven, 
einschliesslich selber geschaffenem Good
will, vor dem Statuswechsel in der Steuer
bilanz gewinnsteuerfrei aufzudecken und 
nach dem Statuswechsel über einen be
stimmten Zeitraum – i. d. R. 10 Jahre – abzu
schreiben (altrechtlicher Step up). In gewis
sen Kantonen werden teilweise auch andere 
Lösungen, bspw. die gewinnsteuerwirksame 
Aufdeckung unter Beibehaltung der Verlust
vorträge, zugelassen. Alternativ steht der 
betreffenden Gesellschaft die im Rahmen 
der SV 17 vorgesehene «Sondersatzlösung» 
offen. Gemäss dieser unterliegen die stillen 
Reserven (inkl. Goodwill), die unter dem 
Sonderstatus als privilegierte Gesellschaft 
steuerfrei bzw. reduziert besteuert worden 
wären, im Zeitpunkt ihrer Realisation innert 
5 Jahren einer gesonderten Besteuerung. 
Die Kantone können die Höhe des Sonder
satzes selber festlegen, die Tendenz dürfte 
bei einem Satz von ca. 2 % liegen. Diejeni
gen stillen Reserven, welche nicht innerhalb 
der Frist realisiert werden, unterliegen bei 
ihrer Realisation dem ordentlichen Gewinn
steuersatz. Welche Methode – Aufdeckung 
der stillen Reserven nach altem Recht oder 
Offenlegung und Inanspruch nahme des 
Sondersatzes im Rahmen der Realisation in
nert Frist – für die Gesellschaft vorteilhafter 
wird, ist im Einzelfall zu prüfen. Der Vorteil 
der Sondersatzlösung liegt darin, dass keine 
Steuerbilanz erstellt werden muss, sondern 
die Höhe der beim Statuswechsel bestehen
den stillen Reserven durch die Veranla
gungsbehörde mittels Verfügung festgesetzt 
wird. Damit sind die aufgedeckten stillen 
Reserven nicht Bestandteil des steuerbaren 
Eigenkapitals. Weiter ist eine Gesellschaft, 
die ihre Jahresrechnung nach IFRS oder US 
GAAP erstellen muss, nicht verpflichtet, ein 
latentes Steuerguthaben zu buchen. Die 
 Gewährung der Sondersatz lösung soll – da 
im StHG normiert – für die Kantone bindend 
sein, während die altrechtliche Step up 
Lösung auf der jeweiligen kantonalen Praxis 
beruht und gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung nicht gewährt wird, wenn 
unter dem Privileg entstandene Verlustvor
träge nach dem Statuswechsel zur Verrech

nung gebracht werden können. Der Vorteil 
der altrechtlichen Step upLösung liegt v. a. 
darin, dass die Abschreibung der aufgewer
teten Assets die ordentliche Gewinnsteuer 
auf kantonaler und kommunaler Ebene 
grundsätzlich über 10 Jahre reduziert, womit 
unter Umständen eine grössere Steuerer
sparnis erreicht werden kann, als mit der 
Sondersatzlösung. Weiter müssen die stillen 
Reserven nicht wie bei der Sondersatzlösung 
innert 5 Jahren realisiert werden, um privile
giert behandelt zu werden. Gesellschaften, 
welche aktuell von kantonalen Steuerstati 
profitieren, ist zu empfehlen, rechtzeitig, 
das heisst vor Inkrafttreten der SV 17, abzu
klären, welche Methode für sie vorteilhafter 
ist. Sobald die SV 17 in Kraft tritt, wird nur 
noch die Sondersatzlösung möglich sein.

–  Kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen: 
Um die durch die Aufhebung der kantonalen 
Steuerprivilegien resultierende Mehrbelas
tung auszugleichen, sollen Unternehmen vor 
allem mit tieferen kantonalen Gewinnsteu
ern entlastet und somit auch zum Verbleib in 
der Schweiz bzw. im betreffenden Kanton 
bewegt werden. Zahlreiche Kantone haben 
die künftige Höhe der effektiven Gewinn
steuersätze bereits anlässlich der Debatte 
um die USR III definiert, teilweise sind diese 
erst angekündigt, teilweise bereits beschlos
sen. Es ist zu erwarten, dass im Schnitt eine 
Senkung des aktuellen Steuersatzes um 
rund einen Viertel erfolgen wird. Einige Kan
tone, so etwa BaselStadt und Schaffhau
sen, haben aber auch viel weitergehende 
Senkungen angekündigt.

–  Einführung Patentbox: Mittels der soge
nannten Patentbox sollen Erträge aus 
Immate rialgüter und vergleichbaren Rech
ten auf kantonaler und kommunaler Ebene 
von den übrigen Erträgen eines Unterneh
mens getrennt und reduziert besteuert wer
den. Nicht mehr unter die «vergleichbaren 
Rechte»  sollen – im Gegensatz zur USR III – 
nicht patentgeschützte Erfindungen von 
kleinen und mittleren Unternehmen und ur
heberrechtlich geschützte Software fallen. 
Weiter wird nur derjenige Erfolg aus Paten
ten und vergleichbaren Rechten privilegiert 
besteuert, der auf F&EAufwendungen der 
steuerpflichtigen Person im Inland beruht. 
Damit wird der modifizierte Nexus-Ansatz 
berücksichtigt, welcher besagt, dass Erträge 
aus qualifizierenden Rechten nur im Verhält
nis der dem Inland zurechenbaren F&EAuf
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wendungen zum gesamten Aufwand in die
sem Bereich privi legiert besteuert werden 
dürfen. Mit anderen Worten wird in einem 
ersten Schritt ein NexusFaktor im Verhält
nis Inland zum  gesamten F&EAufwand be
rechnet, mit welchem die in einem zweiten 
Schritt ermit telten Einkünfte, die von der 
reduzierten  Besteuerung im Rahmen der 
 Patentbox profitieren dürfen, «korrigiert» 
werden. Nur der daraus resultierende sog. 
Boxengewinn unterliegt einer reduzierten 
Besteuerung. Um die Finanzierung und Kon
trolle von F&EAufwendungen im Ausland 
abzugelten, ist zudem ein Zuschlag («uplift») 
der F&EAufwendungen im Inland vorgese
hen, sofern im Ausland tatsächlich entspre
chende Investi tionen in diesem Umfang 
 getätigt wurden. Im Ergebnis wird dadurch 
eine privilegierte Besteuerung von Einkünf
ten angestrebt, welche tatsächlich auf For
schungs und Entwicklungsanstrengungen in 
der Schweiz zurückzuführen sind. Die Höhe 
der steuer lichen Entlastung des Boxenerfol
ges wird den Kantonen überlassen, darf aber 
gemäss Eckwerten des Bundesrates nicht 
mehr als 90 % betragen. Es bleibt abzuwar
ten, wie attraktiv dieses Modell auch unter 
Berücksichtigung des erheblichen adminis
trativen Aufwands von den betroffenen Un
ternehmen beurteilt wird, zumal inzwischen 
diverse Länder über vergleichbare Lösungen 
verfügen.

–  Abzug von F&E-Aufwendungen: Die Eck
werte des Bundesrates sehen weiter vor, 
dass die Kantone F&EAufwendungen (vor 
allem Personalaufwand) über den tatsäch
lichen Aufwand hinaus bis max. 150 % zum 
Abzug zulassen können, soweit diese der 
steuerpflichtigen Person unmittelbar selbst 
oder mittelbar durch Dritte (Auftrags
forschung) entstanden sind. Welche Aufwen
dungen im Einzelnen abzugsfähig sein sol
len, ist noch nicht definiert, verlangt wird 
aber, dass diese im Inland entstanden sind. 
In jedem Fall sind die nach dieser Massnah
me abzugsfähigen F&EAufwendungen nicht 
auf die Kosten für Forschung und Entwick
lung eines Immaterialgutes beschränkt, wie 
es für die Patentbox der Fall ist. Damit steht 
diese Massnahme deutlich mehr Unterneh
men zur Verfügung als die Patentbox.

–  Entlastungsbegrenzung: Die Eckwerte 
des Bundesrates beinhalten schliesslich, 
dass die gesamte steuerliche Ermässigung 
aus dem Step up, der Patentbox und dem 

Abzug für F&EAufwendungen 70 % des 
steuerbaren Gewinns vor Verlustverrech
nung, unter Ausklammerung des Nettobetei
ligungsertrages und vor Abzug der Ermässi
gungen nicht übersteigen darf. 

Alles in allem ermöglicht der Gesetzesentwurf  
zur SV 17 die Attraktivität des Steuerstandortes 
Schweiz trotz Abschaffung der privilegierten Steu
erstati beizubehalten. Dies vor allem durch die 
Senkung der ordentlichen Gewinnsteuern auf kan
tonaler Ebene und die Patentbox. Mit den vorgese
henen Massnahmen erhält die Schweiz ein zu
kunftsfähiges, international kompetitives Unter
nehmenssteuerrecht. Es bleibt zu hoffen, dass die 
tiefen Gewinnsteuersätze aufgrund der in letzter 
Zeit vermehrt in anderen Ländern unilateral einge
führten Missbrauchsbestimmungen (z. B. Lizenz
schranke in Deutschland) nicht ins Leere fallen.

2 Informationsaustausch auf 
 Unternehmensebene, insbesondere 
länderbezogene Berichte (CbCR)

Mit Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über den 
internationalen automatischen Austausch länder
bezogener Berichte multinationaler Konzerne  
(ALBAG) und deren Verordnung (ALBAV) am 1. De
zember 2017 ist nun einer der globalen Mindest
standards des OECD BEPSProjekts (Base Erosion 
and Profit Shifting), nämlich derjenige des Informa-
tionsaustausches (Aktionspunkt 13) zwischen den 
zuständigen Behörden, innerstaatlich umgesetzt. 
Nach Massgabe von Art. 6 ALBAG in Verbindung mit 
Art. 3 ALBAV sind multinationale Konzerne, deren 
Konzernobergesellschaft in der Schweiz ansässig 
ist und deren konsolidierter Jahresumsatz in der 
Steuerperiode unmittelbar vor der Berichtssteuer
periode einen Schwellenwert von CHF 900 Mio. 
überschreitet, dazu verpflichtet, ab dem Steuer
jahr 2018 einen CbCR zu erstellen und termin
gerecht einzureichen. Die Schweiz und ihre Part
nerstaaten werden somit planmässig ab 2020 die 
länderbezogenen Berichte austauschen. Von der 
Einführung einer Master resp LocalFileDoku
mentation, wie dies teilweise in anderen Staaten 
bereits heute Standard ist, wird im schweizeri
schen Recht bisher abgesehen. Für mehr Details 
verweisen wir auf VI.D.1.
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B

Neuerungen in der 
 Gesetzgebung und in 
der Verwaltungspraxis

1 Flexibilisierung bei der 
Konzernfinanzierung

Gegenstand der Verrechnungssteuer sind bekannt
lich sämtliche Erträge der von einem Inländer aus
gegebenen Obligationen, soweit sie vom Schuldner 
geleistet werden, gleichgültig ob in Form von pe
riodischen Zinszahlungen oder als Einmalentschä
digungen (Art. 4 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes 
über die Verrechnungssteuer [VStG]). Die Steuer
forderung entsteht im Zeitpunkt, in dem die steu
erbare Leistung fällig wird (Art. 12 Abs. 1 VStG).

Nicht unter den Obligationenbegriff fallen Gutha
ben zwischen Konzerngesellschaften, unabhängig 
von ihrer Laufzeit, ihrer Währung und ihrem Zins
satz (sog. Konzernprivileg). Von der Verrechnungs
steuer erfasst sind hingegen nach Praxis der Eidge
nössischen Steuerverwaltung (ESTV) Anleihen 
ausländischer Konzerngesellschaften mit Garantie 
einer verbundenen schweizerischen Konzernober
gesellschaft, wenn der Anleihensbetrag direkt oder 
indirekt an eine schweizerische Konzerngesell
schaft zurückfliesst. In der Verwaltungspraxis wird 
darunter eine Weiterleitung von Geldmitteln mit
tels Darlehen oder anderweitiger Forderung an die 
inländische Garantin oder eine verbundene, inlän
dische Gesellschaft verstanden. Als Folge davon ist 
die Auslandanleihe als inländische Anleihe umzu
qualifizieren, womit deren Erträge ebenfalls der 
Verrechnungssteuer unterliegen.

Am 1. April 2017 ist nun der neue Art. 14a der Ver
ordnung über die Verrechnungssteuer (VStV) in 
Kraft getreten, welcher den Anwendungsbereich 
des Konzernprivilegs erweitert. Neu ist ein Mittel
rückfluss ins Inland steuerlich zulässig, wenn und 
solange die von der ausländischen Konzerngesell
schaft (Emittentin) an die inländische Konzern
gesellschaft weitergeleiteten Mittel per Bilanz
stichtag den Umfang des Eigenkapitals der aus
ländischen Konzerngesellschaft nicht übersteigen. 
Mit anderen Worten ist der Mittelrückfluss in die 
Schweiz nicht mehr per se schädlich, wie das vor 
dem 1. April 2017 bei durch eine Schweizer Gesell
schaft garantierten Auslandemissionen von Bonds 

der Fall war. Die damit verbundene Liberalisierung 
des Verbots des Mittelrückflusses in die Schweiz 
durch Einführung dieser Freigrenze bringt somit im 
Bereich der Aussenfinanzierung eine Flexibilisie
rung im Verrechnungssteuerrecht mit sich.

2 Erleichterung bei der Rückerstattung 
der Verrechnungssteuer

Gemäss Art. 23 VStG verwirkt der Anspruch auf 
Rückerstattung der mit der Verrechnungssteuer 
belasteten Einkünfte, wenn diese entgegen der 
 gesetzlichen Vorschrift der Steuerbehörde nicht 
rechtzeitig angegeben werden. Das entsprechende 
Kreisschreiben Nr. 40 vom 11. März 2014 präzisiert 
gestützt auf zwei Bundesgerichtsurteile 1 die Vor
aussetzungen, die zur Verwirkung des Anspruches 
von natürlichen Personen auf Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer führen sollen. Es unterschei
det dabei zwischen ordnungsgemässer und nicht 
ordnungsgemässer Deklaration, wobei nur die ord
nungsgemässe Deklaration zu keiner Verwirkung 
des Anspruches führt. Wurden die mit der Verrech
nungssteuer belasteten Einkünfte nicht in der 
Steuererklärung deklariert, aber spontan von der 
steuerpflichtigen Person nach Einreichung der 
Steuererklärung, spätestens jedoch bis zum Ein
tritt der Rechtskraft der ordentlichen Veranlagung, 
der Einschätzungsbehörde mitgeteilt, verwirkt der 
Anspruch nicht und die Deklaration gilt als ord
nungsgemäss – ausser, wenn vorsätzlich oder in 
Hinterziehungsabsicht gehandelt wurde oder der 
Umstand bzw. die nicht deklarierten Erträge durch 
die Steuerbehörden entdeckt worden sind.

Trotz der strengen buchstabengetreuen Praxis ver
schiedener kantonaler Steuerbehörden setzte das 
Bundesgericht (BGer) dieser überbordenden Praxis 
in einem kürzlich ergangenen Leitentscheid 2 Gren
zen. In besagtem Entscheid war die vereinnahmte 
Dividende zwar ebenfalls nicht im Wertschriften
verzeichnis angegeben, jedoch aus anderen Unter
lagen (in casu Kontokorrentposition) ersichtlich. 
Das BGer urteilte, dass die Steuerbehörde die 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer nicht ver
weigern dürfe, wenn die streitige Dividende offen
sichtlich und unmittelbar ersichtlich ist, weshalb 
der Rückerstattungsanspruch in besagtem Fall 
trotz der nicht erfolgten expliziten Deklaration be
jaht wurde. Die Steuerbehörden sind demnach 
verpflichtet, alle eingereichten Unterlagen genau 
zu prüfen. Sie dürfen sich nicht alleine auf die in der 
Steuererklärung gemachten Angaben abstützen. 

1 BGE 2C_95/2011 und 2C_80/2012, 10. Oktober 2011 und 16. Januar 2013.
2 BGE 2C_637/2016, 17. März 2017.
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Dies gilt gemäss Auffassung der Lehre selbst im 
Massenveranlagungsverfahren, wo sich die Steuer
verwaltung grundsätzlich auf die deklarierten Ver
mögenswerte verlassen darf und muss. Sinn und 
Zweck von Art. 23 VStG ist nämlich die Sanktionie
rung einer Verletzung der Mitwirkungspflichten 
gemäss Art. 124 Abs. 2 und Art. 125 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer 
(DBG). Der Steuerpflich tige soll die Steuerfaktoren 
selbständig deklarieren. Der Sinn der Bestimmung 
liegt aber nicht in der «Bestrafung» derjenigen 
Steuerpflichtigen, die ihrer Deklarationspflicht 
nicht oder nur unvollständig nachgekommen sind. 
Vielmehr dient Art. 23 VStG gemäss der bundesrät
lichen Botschaft zum VStG nur der Bestrafung für 
«verheimlichtes Einkommen». Dies ergibt sich aus 
dem Hauptzweck der Verrechnungssteuer selber, 
nämlich die Steuerhinterziehung von in der Schweiz 
domizilierten Steuerpflichtigen einzudämmen. Die 
vom Kreisschreiben definierten Regeln der ord
nungsgemässen Deklaration und dem vermeint
lichen Rechtsverlust bei deren Nichteinhalten  
schiessen weit über das Ziel hinaus. Die unvollstän
dige Deklaration der Beträge darf nicht mit einer 
Hinterziehungsabsicht gleichgestellt werden. Das 
BGer überdehnte bisher den Sinngehalt von Art. 23 
VStG aufgrund seiner Interpretation im Lichte vom 
KS 40, indem es im offensichtlichen Widerspruch 
zum Zweck urteilte, dass «kein Defraudationswil
le» 3 für die Verwirkung erforderlich sei. 

Nicht zuletzt unterstrich die eingereichte Motion 
«Keine Verwirkung der Verrechnungssteuer» von 
Nationalrätin Daniela Schneeberger vom 29. Sep
tember 2016 den Willen des Gesetzgebers, die 
fehlgeleitete Interpretation von Art. 23 VStG zu 
korrigieren. Demnach sollte der «Anspruch auf 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer trotz feh
lender Deklaration in der Steuererklärung nicht 
mehr verwirken, wenn nachdeklariert wird oder  
die Steuerbehörde die Leistung aufrechnet» 4.  
Zwar lehnte der Bundesrat die Motion ab, weil der 
Motionstext nicht explizit festhielt, dass nur für 
noch nicht rechtskräftige Veranlagungen die Ver
wirkung nicht eintreten soll, gab aber gleichzeitig 
an seiner Sitzung vom 28. Juni 2017 eine Vorlage  
in der Vernehmlassung zur Änderung des Ver
rechnungssteuergesetzes die eine grössere Kulanz 
bei der Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
vorsieht. Die Vernehmlassungsfrist dauerte bis  
19. Oktober 2017. 

3 Gewinnbesteuerung von juristischen 
Personen mit ideellem Zweck

Seit dem 1. Januar 2018 ist das Bundesgesetz über 
die Gewinnbesteuerung von juristischen Personen 
mit ideellen Zwecken für die direkte Bundessteuer 
inklusive Anpassung im DBG (Art. 66a) in Kraft. Die 
entsprechenden Bestimmungen des Bundesgeset
zes über die Harmonisierng der direkten Steuern 
der Kantone und Gemeinden (StHG) (Art. 26a) tra
ten hingegen bereits auf Anfang 2016 in Kraft, 
wobei den Kantonen eine zweijährige Anpassungs
frist eingeräumt wurde. Bis anhin durften sich 
 juristische Personen nur dann auf eine Steuer
befreiung berufen, wenn sie öffentliche oder ge
meinnützige Zwecke verfolgten. Für ideelle Zwecke 
konnten juristische Personen dagegen keine gene
relle Steuerbefreiung beanspruchen, wobei gewis
se Kantone Spezialbestimmungen zur Besteuerung 
von Vereinen mit ideellen Zwecken kannten. 

Die Gesetzesänderung privilegiert sämtliche juris
tischen Personen, welche ausschliesslich und unwi
derruflich ideelle Zwecke wahrnehmen. Als ideeller 
Zweck im Sinne dieser Bestimmungen gilt gemäss 
Botschaft jeder nicht wirtschaftliche Zweck. Juris
tische Personen, welche auf die Erzielung eines 
geldwerten Vorteils für sich selbst oder für die ihrer 
Interessensphäre angehörigen Personen bedacht 
sind, fallen nicht darunter. Wirtschaftliche Tätig
keiten von bloss untergeordneter Bedeutung (z. B. 
Kioskbetrieb eines Fussballclubs) sollen nicht 
schädlich sein. Der steuerbare Gewinn dieser juris
tischen Personen soll nicht besteuert werden, so
fern er den Betrag von CHF 20 000 (auf Bundes
ebene) bzw. eine festzulegende Freigrenze (auf 
Kantonsebene) nicht übersteigt. Mit der neuen Re
gelung ist mit anderen Worten nur bei Gewinnen 
unterhalb der Freigrenze relevant bzw. abzuklären, 
ob die betreffende juristische Person ideelle Zwe
cke verfolgt. Wird diese Freigrenze überschritten, 
so ist der gesamte steuerbare Gewinn unabhängig 
von der Zweckverfolgung der steuerpflichtigen, 
juristischen Person steuerbar – sofern nicht ein 
Grund für eine Steuerbefreiung vorliegt. Nicht zu
letzt sind freiwillige Leistungen von Geld oder an
deren Vermögensvorteilen an diese juristischen 
Personen mit ideellem Zweck nicht als geschäfts
mässig begründeter Aufwand und auch nicht als 
steuerlich abzugsfähige gemeinnützige Zuwendun
gen zu qualifizieren, wie dies sonst für solche Leis
tungen (bis zu 20 Prozent des Reingewinns) an 
steuerbefreite juristische Personen gilt.

3 BGE 2C_500/2016, 27. Oktober 2016.
4 Übersicht, erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer; VStG.
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C

Entscheide
1 Steuerneutrale Übertragung von 

 Anlagevermögen im Konzern

Im Juni 2017 erging am Steuerrekursgericht des 
Kantons Zürich 5 folgender Entscheid: Die A AG 
 verfügte über einen Betrieb, welcher auch Liegen
schaften mit vier Stockwerkeinheiten umfasste. Im 
Jahr 2011 übertrug die Steuerpflichtige ihren ge
samten Immobilienkomplex zu Buchwerten auf ihre 
Schwestergesellschaft B AG. Der Steuerkommissär 
führte mit Bezug auf die Steuerperiode 2011 eine 
Untersuchung zu dieser Transaktion durch, in de
ren Verlauf er die Voraussetzungen für eine steuer
neutrale Vermögensübertragung im Konzern als 
nicht erfüllt betrachtete und die Differenz zwischen 
dem Buchwert der Liegenschaften und dem von 
ihm ermittelten Verkehrswert beim steuerbaren 
Gewinn aufrechnete.

Art. 61 Abs. 3 DBG bzw. das gleichlautende kanto
nale Steuergesetz lassen die konzerninterne Über
tragung von Gegenständen des betrieblichen Anla
gevermögens zu Buchwerten unter Einhaltung ei
ner fünfjährigen Sperrfrist steuerneutral zu. Als 
Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens 
gelten gemäss Kreisschreiben Nr. 5 vom 1. Juni 
2004 solche, die dem Betrieb unmittelbar oder 
 mittelbar dienen; Umlaufvermögen und finanzielles 
Anlagevermögen bilden hingegen nicht Gegen
stand des betrieblichen Anlagevermögens. Streitig 
ist, ob Kapitalanlageliegenschaften, die allein durch 
ihren Ertrag dem Unternehmen dienen, ebenfalls 
als betrieblich gelten. Wie bereits erwähnt, erach
tet die ESTV solche nicht als betrieblich, da sie 
nicht unmittelbar zur Erfüllung des Leistungs
zwecks der Gesellschaft erforderlich sind. Die Leh
re nimmt dagegen an, dass solche finanzielles 
 Anlagevermögen darstellen und zum betrieblichen 
Anlagevermögen zu zählen sind. Ebenfalls kontro
vers ist die Frage, aus wessen Sicht die Qualifika-
tion des betrieblichen Anlagevermögens vorzuneh
men ist. Dazu hält das entsprechende Kreisschrei
ben fest, dass die Beurteilung aus der Sicht der 
übernehmenden Gesellschaft vorzunehmen ist. Es 
ist mit anderen Worten erforderlich, dass die über
nehmende inländische Gesellschaft nach der Über
tragung einen Betrieb weiterführt. In der Lehre 
wird dem einhellig widersprochen und eine kon
zernmässige Betrachtung vertreten, wonach es 
genügt, dass die übertragenen Vermögenswerte 

aus Sicht irgendeiner Konzerngesellschaft eine be
triebliche Natur aufweisen.

Das Steuerrekursgericht lehnte sich bei seinem 
Entscheid ziemlich eng an den Gesetzestext bzw. 
an das Kreisschreiben, ohne dass die Lehrmeinun
gen in das Urteil Eingang fanden. Es erwog, dass 
die gewählte Formulierung darauf schliessen lasse, 
dass der Gesetzgeber von der Vorstellung einer 
unmittelbaren Einbindung der übertragenen Ver
mögenswerte in einen Betrieb der übernehmenden 
Gesellschaft ausgehe, indem entweder der über
nommene Vermögenskomplex für sich allein be
reits einen solchen darstelle, oder das übernom
mene Vermögen in der übernehmenden Gesell
schaft wiederum Teil eines solchen werde. Bei ei
nem vereinbarten Mietertrag von rund CHF 300 000 
pro Jahr erfülle im vorliegenden Fall der übertra
gene Liegenschaftenbestand die quantitativen Vor-
aussetzungen eines Immobilienbetriebs bzw. Teil
betriebs (zwanzigfache des marktüblichen Per
sonalaufwands einer Vollzeitstelle gemäss dem 
einschlägigen Kreisschreiben) nicht. Entsprechend 
führe auch die B AG nach der Übernahme keinen 
Betrieb. Somit würden die übertragenen Grund
stücke bei ihr auch kein betriebliches Anlagever
mögen darstellen, womit eine steuerneutrale Über
tragung zum Buchwert innerhalb des Konzerns 
ausgeschlossen sei.

Der Entscheid ist rechtskräftig und verdeutlicht 
(einmal mehr), dass – trotz einhelliger abweichen
der Auffassung der Lehre – in erster Linie der Ge
setzestext und meist auch die Kreisschreiben für 
die Praxis der Steuerbehörden massgebend sind.

2 Abschreibungen, Rückstellungen und 
Wertberichtigungen

Im Oktober 2017 hatte sich das BGer 6 mit folgen
dem Fall auseinanderzusetzen: Die A AG bezweckt 
u. a. den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von 
Liegenschaften. Für die Steuerperioden 2010 und 
2011 wurden u. a. die Abschreibungen auf den bei
den vermieteten Wohnliegenschaften nicht zuge
lassen und der steuerbare Reingewinn höher als 
deklariert festgesetzt. Zur Begründung der Auf
rechnungen führte die Steuerkommission aus, der 
Buchwert beider Liegenschaften liege unter dem 
Steuerwert für beide Liegenschaften, weshalb pra
xisgemäss keine Abschreibungen mehr möglich 
seien. Dagegen erhob die Steuerpflichtige ein 
Rechtsmittel und begründete ihre Meinung damit, 

5 StRG ZH DB.2015.174, ST.2015.211, 27. Juni 2017.
6 BGE 2C_814/2016, 2C_815/2016, 26. Oktober 2017.
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dass sich die Abschreibungen im Rahmen der Ab
schreibungssätze bewegen würden, wie sie in den 
Merkblättern der ESTV vorgesehen seien. Nach 
diesen Normalsätzen vorgenommene Abschreibun
gen gälten als geschäftsmässig begründet, auch 
wenn der sich ergebende Buchwert offensichtlich 
unter den wirklichen Wert sinke.

Sowohl vor dem kantonalen Gericht als auch vor 
dem BGer bekam die Steuerpflichtige Recht. Letz
teres erwog, dass die Auffassung der Steuerkom
mission zu weit gehe, indem diese bei Unterschrei
ten des Steuerwerts keine Abschreibung mehr zu
lassen wolle. Es möge zwar sein, dass der tatsäch
liche Wert einer Wohnimmobilie sehr häufig höher 
liege als der Steuerwert; doch das allein genüge 
nicht, um anzunehmen, die vorgenommene Ab
schreibung führe zusammen mit den bereits früher 
und mit den noch in Zukunft vorzunehmenden or
dentlichen Abschreibungen, zu einem konstant zu 
tiefen Buchwert, welcher steuerlich nicht zuzulas
sen sei bzw. Aufrechnungen der Abschreibungen 
erlauben würden.

Der Entscheid des BGers unterstreicht klar, dass 
die zeitlich weitgehend freie Vornahme ordent
licher Abschreibungen zur Bildung stiller Reserven 
führen darf, selbst wenn die jeweiligen Abschrei
bungen in einzelnen Perioden keinen realen Wert
verlust abbilden; gegebenenfalls kann einer Ab
schreibung sogar eine reale Wertzunahme (bspw. 
landpreisbedingt) gegenüberstehen. Diese gele
gentliche Bildung stiller Reserven stellt nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Prinzip 
keinen Grund für die Verweigerung der Anerken
nung der Geschäftsmässigkeit einer Abschreibung 
dar, d. h. eine Verweigerung der steuerlichen Aner
kennung rechtfertigt sich nur dann, wenn erstellt 
ist, dass der Abschreibungssatz konstant zu hoch 
ausfällt oder die Liegenschaft langfristig keine 
Wertminderung erfährt. 

Der Entscheid ist zu begrüssen. Gleiche Überlegun
gen sollten unseres Erachtens auch für die Bildung 
stiller Reserven durch Rückstellungen und Wert
berichtigungen Anwendung finden. Davon zu un
terscheiden sind hingegen die Abschreibungen, 
Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Kapi
talanlageliegenschaften von gewerbsmässigen Im
mobilienhändlern, welche aufgrund der bundes
gerichtlichen Rechtsprechung trotz Kritik in der 
Lehre (u. a. Ungleichbehandlung zwischen natür
lichen und juristischen Personen) nicht mehr zum 
Abzug zugelassen sind.
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A

Kreisschreiben Nr. 42  
zu Aus und 
Weiterbildungs kosten

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat 
am 30. November 2017 das Kreisschreiben Nr. 42 
(KS 42) betreffend die steuerliche Behandlung der 
berufsorientierten Aus und Weiterbildungskosten 
publiziert. Das KS 42 erläutert die neuen gesetz
lichen Regelungen gemäss dem Bundesgesetz  
über die steuerliche Behandlung der berufsorien
tierten Aus und Weiterbildungskosten, welches 
am 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist. 

Nach der neuen gesetzlichen Regelung sind die 
Kosten einer berufsorientierten Aus und Weiter
bildung bis zu einem Gesamtbetrag von höchstens 
CHF 12 000 pro Steuerperiode abziehbar. Berufs
orientierte Aus und Weiterbildung beinhaltet da
bei, durch organisiertes Lernen bestehende beruf
liche Qualifikationen zu erneuern, zu vertiefen und 
zu erweitern oder neue berufliche Qualifikationen 
zu erwerben, um damit die berufliche Flexibilität zu 
unterstützen. Keine berufsorientierten Aus und 
Weiterbildungskosten sind dagegen Beratungsleis
tungen wie Karriereberatung und persönliches 
Coaching sowie Anlässe in den Bereichen Unterhal
tung oder Sport, selbst wenn sie ein gewisses Bil
dungselement aufweisen. 

Vom Abzug ausgeschlossen sind auch die Kosten 
für einen ersten Abschluss auf Sekundarstufe II, 
wozu bspw. die Matura, die Fachmatura, das eidge
nössische Fähigkeitszeugnis oder der Fachmittel
schulausweis zählen. Die entsprechenden Kosten 
gelten als Lebenshaltungskosten und sind nicht 

abzugs fähig. Ebenso sind sämtliche berufsorien
tierte Aus und Weiterbildungskosten nicht abzugs
fähig, die vor Vollendung des 20. Lebensjahres an
fallen, sofern (noch) kein Abschluss auf Sekundar
stufe II vorliegt.

Arbeitgeber können die von ihnen getragenen Kos
ten der berufsorientierten Aus und Weiterbildung 
für das eigene Personal grundsätzlich ohne Be
grenzung in Abzug bringen. Diese Kosten sind vom 
Arbeitgeber – sofern die Rechnung auf den Arbeit
nehmer lautet – im Lohnausweis zu bescheinigen. 
Die vom Arbeitgeber bezahlten berufsorientierten 
Aus und Weiterbildungskosten stellen dabei nach 
Art. 17 Abs. 1bis des Gesetzes über die direkte Bun
dessteuer (DBG) keine steuerbaren Einkünfte dar.

B

Geplante Änderungen 
der Quellenbesteuerung 
von Erwerbseinkommen

Um das im Freizügigkeitsabkommen vorgesehene 
Gleichbehandlungsgebot zwischen der Europäi
schen Union und der Schweiz einzuhalten und die 
Vereinheitlichung der Quellensteuer voranzutrei
ben, hat sich das Parlament mit einer Revision der 
Quellensteuerverordnung (QStV) befasst. Die revi
dierte QStV wurde im Jahr 2016 vom Parlament 
angenommen. Das revidierte DBG sowie die QStV 
sollen voraussichtlich am 1. Januar 2020 in Kraft 
treten. Betroffen sind Quellensteuern auf dem Ein
kommen. Die finalen Ergebnisse aus der Vernehm
lassung lagen bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderun
gen dargelegt.7

  

III Natürliche Personen
Eric Flückiger, Advokat
Nora Heuberger, Advokatin
Indira Mahmutovic, Betriebsökonomin FHNW 

7  Bundesgesetz über die Revision der Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens sowie Entwurf der Verordnung des EFD über die 
 Quellensteuer bei der direkten Bundesteuer.
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8 EuGH C39/10 vom 10. Mai 2012.

Unter dem heute geltenden Recht haben die Arbeit
geber die Möglichkeit, mit nur einem Kanton – typi
scherweise dem Sitzkanton des Arbeitgebers – die 
Quellensteuer aller Arbeitnehmer abzurechnen. Je 
nach Wohnkanton des Arbeitnehmers rechnen die 
Steuerverwaltungen die Quellensteuer in der Folge 
untereinander ab. Allfällige Differenzen werden 
dem Arbeitnehmer direkt von der Steuerverwal
tung seines Wohnkantons in Rechnung gestellt 
bzw. ausbezahlt. Nach Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes wird der vorgenannte Abrechnungsme
chanismus nicht mehr möglich sein. Künftig wer
den Arbeitgeber die Quellensteuer zwingend mit 
dem Wohnkanton des jeweiligen Arbeitnehmers 
abrechnen müssen. Ein Grossteil der Arbeitgeber 
setzt dies bereits heute im Rahmen des einheit
lichen Lohnmeldeverfahrens (ELM) freiwillig um. 
Allen anderen Arbeitgebern ist die Umstellung auf 
das ELM zu empfehlen, sofern dies aufgrund der 
Anzahl der Mitarbeiter als verhältnismässig er
scheint. Arbeitgeber, für welche dies nicht sinnvoll 
ist, werden mit einem etwas höherem administra
tiven Aufwand konfrontiert sein.

Für nicht an der Quelle besteuerte Einkünfte – wie 
zum Beispiel Zinsen und Dividenden – sowie bei 
vorhandenem steuerbarem Vermögen wurde bis
her eine ergänzende Veranlagung vorgenommen. 
Entsprechend war eine Steuererklärung einzurei
chen, auch wenn dies nicht allen Steuerpflichtigen 
bekannt war. Diese ergänzende Veranlagung ent
fällt nach dem neuen Gesetz und wird durch die 
nachträglich ordentliche Veranlagung ersetzt. So
bald ein Steuerpflichtiger einmal in dieses Verfah
ren aufgenommen wurde, verbleibt er zwingend 
diesem Verfahrenstyp zugeordnet, solange für ihn 
eine Quellensteuerpflicht besteht.

Bis anhin konnten effektive Berufskosten, Pen
sionskasseneinkäufe und Beiträge an die gebunde
ne Vorsorge im Rahmen der sogenannten Tarifkor
rektur zusätzlich geltend gemacht werden. Nach 
dem neuen Gesetz soll es die Tarifkorrektur nicht 
mehr geben. An ihre Stelle tritt – auf Antrag hin – 
ebenfalls die nachträglich ordentliche Veranlagung. 
Die Verwirkungsfrist der Tarifkorrektur (31. März 
des Folgejahres) wird übernommen. Sobald ein 
Steuerpflichtiger einmal die nachträglich ordent-
liche Veranlagung beantragt hat, verbleibt er wie
derum zwingend diesem Verfahrenstyp zugeord
net, solange er quellensteuerpflichtig ist.

Quellenbesteuerte ohne steuerrechtlichen Wohn
sitz oder Aufenthalt in der Schweiz, welche einen 
Grossteil ihres Gesamteinkommens in der Schweiz 

erwirtschaften, gelten für Quellensteuerzwecke als 
QuasiAnsässige. Diese Personengruppe von Steu
erpflichtigen wird neu explizit in die QStV auf-
genommen. QuasiAnsässige können zusätzliche/
besondere Abzüge geltend machen, wenn sie den 
überwiegenden Teil – also 90 % – ihrer Einkünfte in 
der Schweiz erzielen. Bei Ehegatten ist dafür das 
weltweit erzielte gemeinsame Einkommen massge
bend. Der Antrag für die Berücksichtigung zusätz
licher Abzüge ist durch den Quellenbesteuerten 
jedes Jahr erneut an die kantonale Steuerbehörde 
zu stellen (Frist bis 31. März des Folgejahres). Bis
her ist noch nicht bekannt, ob die Schweiz künftig 
auf die 90 % Schwelle verzichten bzw. eine Anpas
sung an deren Höhe vornehmen wird. Hintergrund 
für diese Neuregelung ist ein Urteil des Europäi
schen Gerichtshofs aus dem Jahre 2012 8. Gemäss 
diesem Urteil sind Quellen besteuerte im Erwerbs
staat dann als QuasiAnsässige zu behandeln, 
wenn sie im Erwerbsstaat – in welchem sie nur 
beschränkt steuerpflichtig sind – ein Grossteil ihres 
Einkommens erwirtschaften. Die Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union legen die Einkommens
grenze, gemäss welcher ein in einem Mitgliedsstaat 
wohnhafter Steuerpflichtiger im Erwerbsstaat als 
Ansässiger zu behandeln ist, auf 75 % fest.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
mit der Revision der Quellenbesteuerung von Er
werbseinkommen eine weitere Angleichung zwi
schen der ordentlichen und der Quellenbesteue
rung vollzogen wurde. Sinnvoll erscheint auch der 
Wechsel von verschiedenen nachträglichen Veran
lagungen auf die Anwendung eines einzigen Ver
fahrens, welches zudem bis zum Ende der Quellen
steuerpflicht beibehalten wird. Heute empfiehlt es 
sich bei internationalen und komplexen Einkom
mensverhältnissen die bestehenden Möglichkeiten 
zu prüfen und allenfalls auch gerichtlich durchzu
setzen. Nach Inkrafttreten der Änderungen ist vor 
allem zu analysieren, was eine ordentliche Veran
lagung mittel und längerfristig bedeuten würde, 
bevor eine Entscheidung für eine solche getroffen 
wird, da diese Wahl im Anschluss verbindlich ist.

C

Vereinfachtes 
 Abrechnungsverfahren
Das Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämp
fung der Schwarzarbeit (BGSA) sieht unter be
stimmten Voraussetzungen die Möglichkeit vor, 
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Löhne von Arbeitnehmenden im sogenannten ver
einfachten Abrechnungsverfahren abzurechnen. 

Für Arbeitgebende ist die vereinfachte Abrechnung 
für die Löhne aller Arbeitnehmenden möglich, 
 sofern die einzelnen Löhne die Eintrittsschwelle in 
die Pen sionskasse nicht übersteigen (CHF 21 150 
im 2018) und die jährliche Gesamtlohnsumme aller 
Arbeitnehmenden nicht über der zweifachen Al
tersrente der AHV (CHF 56 400 im 2018) liegt. Die 
Abrechnung erfolgt über die kantonale Ausgleichs
kasse der AHV und berücksichtigt die Sozialversi
cherungsabgaben sowie die Steuern. Der Gesamt
abzug beträgt 5 % vom Bruttoeinkommen, was sehr 
günstig ist.

In der Praxis wurde dieses Verfahren teilweise 
zweckentfremdet und zur Umgehung der ordent
lichen Sozialversicherungsbeiträge und Einkom
mensbesteuerung eingesetzt, was zwar bisher le
gal, aber nicht im ursprünglichen Sinn des Geset
zes war. Als Reaktion darauf hat der Bundesrat eine 
entsprechende Gesetzesänderung beschlossen, 
welche am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. 

Neu werden Kapitalgesellschaften und Genossen
schaften sowie im eigenen Betrieb mitarbeitende 
Ehegatten und Kinder vom vereinfachten Abrech
nungsverfahren ausgeschlossen. Folglich können 
beispielsweise Verwaltungsratshonorare von Ein
MannKapitalgesellschaften nicht länger im ver
einfachten Abrechnungsverfahren abgerechnet 
werden, auch wenn die oben genannten Schwellen
werte nicht überschritten werden. Allen übrigen 
Arbeitgebenden steht das vereinfachte Abrech
nungsverfahren unverändert zur Verfügung. 

D

Wichtiges in Kürze

1 Lohnabzugsverfahren der Steuern im 
Kanton Basel-Stadt

Dem Regierungsrat des Kantons BaselStadt wurde 
eine Motion betreffend den automatischen Direkt
abzug der Steuern vom Lohn überwiesen. Der 
 Grosse Rat hat in einer längeren Debatte entschie
den, nicht auf die Vorlage einzutreten. Es kann 
 allerdings nicht ausgeschlossen werden und wurde 
sogar bereits angekündigt, dass dieses Thema  

zu  einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen 
wird.

2 Wohnsitzwechsel innerhalb des 
 Kantons Zürich

Ab dem Jahr 2017 erfolgt bei einem Umzug inner
halb des Kantons Zürich die Besteuerung durch  
die Zuzugsgemeinde.9 Für die Veranlagung der 
 gesamten Steuerperiode ist somit die Gemeinde 
zuständig, in welcher die steuerpflichtige Person 
ihren Wohnsitz am Ende der Steuerperiode  
(31. Dezember) hat. Bisher bestand für das laufen
de Jahr die Steuerpflicht in der alten Gemeinde, in 
welcher die steuerpflichtige Person ihren Wohnsitz 
am 1. Januar hatte. Die Gesetzesänderung ist eine 
Angleichung an das Steuerharmonisierungsgesetz 
(StHG), gemäss welchem der Zuzugskanton schon 
bisher für das ganze abgelaufene Jahr die Steuer
pflicht beanspruchen konnte.10 

E

Entscheide

1 Velopauschale und ÖV-Abonnement 
zugleich abziehbar

Im Urteil vom 21. September 2017 11 hatte das 
 Bundesgericht (BGer) zu beurteilen, ob eine Velo
pauschale und das Abonnement für den öffent
lichen Verkehr kumulativ abziehbar sind. Der Ent
scheid basierte auf folgendem Sachverhalt: 

Den täglichen Arbeitsweg legt A. teils mit dem 
Velo, teils mit der SBahn zurück. In seiner Steuer
erklärung hat A. nebst den Kosten seines Abonne
ments für den öffentlichen Verkehr auch den pau
schalen Abzug für die Benützung eines Velos in 
Abzug gebracht. Daraufhin rechnete das Gemein
desteueramt den pauschalen Veloabzug auf und 
begründete dies damit, dass es sich dabei nicht um 
einen kumulativen, sondern einen alternativen 
 Abzug handle. Der Fall wurde über zwei weitere 
Instanzen ans BGer weitergezogen.

Das BGer legte in seinen Erwägungen dar, dass die 
Berufswegkosten gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. a DBG 
für Fahrten zwischen Wohn und Arbeitsstätte – bis 
zu einem Maximalbetrag von CHF 3000 – abgezo

9 § 108 Abs. 1 Steuergesetz des Kantons Zürich.
10 Art. 4b StHG.
11 BGer 2C_745/2017 vom 21. September 2017.
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gen werden können. Nach Art. 5 Abs. 1 der Verord
nung über den Abzug der Berufskosten unselbstän
dig Erwerbstätiger (BKV) können dabei als notwen
dige Kosten bei Benützung der öffentlichen Ver
kehrsmittel die tatsächlich entstehenden Auslagen 
abgezogen werden. Steht kein öffentliches Ver
kehrsmittel zur Verfügung oder ist dessen Benut
zung objektiv unzumutbar, so können die Kosten 
des privaten Fahrzeugs abgezogen werden. Das 
BGer hielt dazu fest, dass das Gesetz offenlasse, 
wie der Berufsweg zurückgelegt wird und führte 
aus, dass es nicht Sache des Steuerrechts sei, Vor
schriften zur Gestaltung des Berufswegs zu ma
chen. Es bestehe zwar eine gewisse Präferenz für 
den öffentlichen Verkehr, insofern als die Kosten 
für ein Privatfahrzeug nur in gewissen Fällen gel
tend gemacht werden können. Allerdings sehe das 
Gesetz – bei aller Präferenz – nicht vor, dass der 
Arbeitsweg «artrein» absolviert werden müsste. 
Das BGer kommt daher zum Schluss, dass beide 
Abzüge kumulativ gemacht werden dürfen. Leider 
lassen aktuell noch nicht alle elektronischen, kan
tonalen Steuererklärungsprogramme eine kumula
tive Geltendmachung zu. Es ist zu hoffen, dass dies 
rasch angepasst wird. 

2 Privilegierte Besteuerung bei Aufgabe 
der selbständigen Erwerbstätigkeit

Im Urteil vom 5. Oktober 2017 12 beschäftigte sich 
das BGer mit der Frage der privilegierten Besteue
rung von stillen Reserven bei Aufgabe der selb
ständigen Erwerbstätigkeit. Das BGer hatte sich 
insbesondere mit der Frage auseinanderzusetzen, 
ob der Eintritt der Invalidität, welche neben dem 
Alter eine der zwei möglichen Voraussetzungen für 
die privilegierte Besteuerung von Liquidationsge
winnen nach Art. 37b DBG ist, und die damit ein
hergehende Geschäftsaufgabe zeitnah aufeinander 
folgen müssen. Der Entscheid basierte auf folgen
dem Sachverhalt: 

A. erwarb im Jahr 2000 eine Liegenschaft, in der er 
im Jahr 2003 eine Hausarztpraxis eröffnete. In
folge eines im Jahr 2004 erlittenen Hirnschlages 
 reduzierte er die selbständige Erwerbstätigkeit.  
Im Jahr 2012 – 8 Jahre nach dem zur Invalidität 
geführten medizinischen Ereignis – musste A. 
schliesslich im Alter von 52 Jahren die selbständige 
Erwerbstätigkeit als Hausarzt gänzlich aufgeben. 
Nach der Geschäftsaufgabe beantragte A. vergeb
lich, die aus der Praxisaufgabe resultierten stillen 
Reserven gesondert zu dem nach Bundes und 

kantonalem Recht vorgesehenen reduzierten Satz 
zu besteuern. Die kantonalen Steuerbehörden und 
das kantonale Steuergericht verweigerten eine pri
vilegierte Besteuerung des Liquidationsgewinnes, 
da ihrer Ansicht nach der kausale Zusammenhang 
zwischen der definitiven Geschäftsaufgabe und 
bestehender Invalidität mit wachsender Dauer zwi
schen Eintritt der Invalidität und Geschäftsaufgabe 
– vorliegend 8 Jahre – zu verneinen sei. 

Das BGer hielt in seinen Ausführungen zunächst 
fest, dass für die privilegierte Besteuerung von 
 Liquidationsgewinnen folgende vier Voraussetzun
gen kumulativ erfüllt sein müssen: Der Eintritt ei
ner Invalidität, die definitive Aufgabe der selbstän
digen Erwerbstätigkeit, der Kausalzusammenhang 
zwischen Invalidität und Geschäftsaufgabe sowie 
die erstmalige Inanspruchnahme der privilegierten 
Besteuerung. 

Betreffend die fragliche Kausalität folgte das BGer 
der Ansicht der Vorinstanz nicht, wonach die Auf
gabe der selbständigen Erwerbstätigkeit unmittel
bar nach dem Eintritt der Invalidität oder zumin
dest zeitnah nach dem Ereignis zu erfolgen habe. 
Das BGer führte diesbezüglich aus, dass für eine 
zeitliche Nähe zwischen dem Eintritt der Invalidität 
und der Geschäftsaufgabe keine Anhaltspunkte im 
Gesetzeswortlaut bestünden. Des Weiteren wies 
das BGer darauf hin, dass es auch unter dem Ge
sichtspunkt der Steuerprogression – liegt der Sinn 
der privilegierten Besteuerung von stillen Reser
ven bei Geschäftsaufgabe doch in der Vermeidung 
einer erhöhten Steuerprogression – keinen Unter
schied macht, ob der selbständig Erwerbende bei 
Geschäftsaufgabe bereits seit etlichen Jahren inva
lid war oder ob die Invalidität unmittelbar vor der 
Geschäftsaufgabe eintrat.

3 Barauszahlung des Vorsorgeguthabens 
bei Aufnahme einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit

Im Urteil vom 9. Dezember 2016 13 hatte das BGer 
zu beurteilen, ob im konkreten Fall eine selbständi
ge Erwerbstätigkeit vorliegt und die Barauszahlung 
des Vorsorgeguthabens rechtmässig besteuert 
wurde. Das Urteil basierte auf folgendem Sachver
halt:

R. erhielt im Jahr 2009 während dreier Monate 
 Arbeitslosentaggelder und liess sich anschliessend 
sein Freizügigkeitsguthaben bar auszahlen, dies 

12 BGer 2C_40/2017, 2C_41/2017 vom 5. Oktober 2017 (zur Publikation vorgesehen).
13 BGer 2C_204/2016 vom 9. Dezember 2016.
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mit der Begründung, er werde eine selbständige 
Erwerbstätigkeit als Vermögensverwalter aufneh
men. Das entsprechende Einzelunternehmen hatte 
er bereits ein paar Monate zuvor im Handelsregis
ter eintragen lassen. Die Kapitalauszahlung wurde 
im Folgenden getrennt vom übrigen Einkommen 
und damit reduziert besteuert.

Mit Veranlagungsverfügung betreffend die Steuer
periode 2013 qualifizierte die zuständige Steuer-
behörde die Kapitalauszahlung als übriges Ein
kommen und besteuerte es zusammen mit dem 
weiteren Einkommen zum ordentlichen Tarif. Die 
Begründung der Steuerbehörde war die Nichtaner
kennung der selbständigen Erwerbstätigkeit man
gels Gewinnabsichten. Gegen diese Veranlagung 
erhob R. Einsprache und zog den Fall bis ans BGer 
weiter.

Die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätig
keit stellt einen gesetzlichen Barauszahlungsgrund 
dar. In diesem Fall werden die bezogenen Kapital
leistungen – getrennt vom übrigen Einkommen – 
zum privilegierten Satz besteuert. Eine selbstän
dige Erwerbstätigkeit wird angenommen, wenn 
eine natürliche Person auf eigenes Risiko, unter 
Einsatz von Arbeit und Kapital, mit der Absicht der 
Gewinnerzielung am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. 
Dabei sind die jeweiligen tatsächlichen Umstände 
umfassend zu würdigen. 

Im vorliegenden Fall wurde die selbständige Er
werbstätigkeit durch das BGer verneint, da einer
seits gemäss den Jahresrechnungen 2009 bis 2013 
jeweils Verluste erzielt wurden und andererseits 
der Steuerpflichtige nicht ausreichend Nachweise 
dafür beibringen konnte, dass eine Gewinnstrebig
keit vorliegt, ausreichend Bemühungen um Kun
dengewinnung unternommen worden waren, und 
dass das bezogene Vorsorgekapital wenigstens 
teilweise tatsächlich für den Geschäftszweck ein
gesetzt wurde. Das BGer hielt fest: Auch wenn zum 
Zeitpunkt der Aufnahme einer selbständigen Er
werbstätigkeit nicht beurteilt werden könne, ob 
diese von Erfolg gekrönt werde, so sei nach andau
ernden Misserfolgen von einer Zwecklosigkeit der 
Tätigkeit auszugehen und diese aufzugeben. Einem 
Weiterführen trotz dieser Umstände liege vermut
lich ein anderes Motiv als das der Gewinnstrebig
keit zugrunde. Auch wenn die Tätigkeit als Vermö
gensverwalter nicht mit blosser Liebhaberei oder 
einem Hobby gleichzusetzen sei, so sei im vorlie
genden Fall von einer mangelnden Gewinnstrebig
keit auszugehen, weshalb die Tätigkeit nicht als 

selbständige Erwerbstätigkeit zu betrachten sei. 
Damit liege der gesetzliche Barauszahlungsgrund 
für eine Kapitalleistung nicht vor und könne keine 
privilegierte Besteuerung des ausbezahlten Vor
sorgeguthabens erfolgen. Vorbehalten bleibe eine 
Rückzahlung des Vorsorgeguthabens, damit es 
seinem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt 
werden könne. 

4 Entschädigungszahlung bei 
 missbräuchlicher Kündigung – 
 steuerbares Einkommen oder 
steuerfreierVermögenszufluss?

Das Kantonsgericht BaselLandschaft befasste sich 
im Urteil vom 10. August 2016 14 mit einer Entschä
digungszahlung, die im Rahmen einer ausgespro
chenen missbräuchlichen Kündigung entrichtet 
wurde. Das Urteil basierte auf folgendem Sachver
halt:

Die Arbeitgeberin kündigte dem Arbeitnehmer 
 ordentlich unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist auf Ende August. Der Arbeitneh
mer erkrankte während der Kündigungsfrist, womit 
sich diese nach seiner Auffassung verlängerte. 
Dies anerkannte die Arbeitgeberin nicht und hielt 
an der ordentlichen Kündigungsfrist fest. Im Rah
men eines Schlichtungsverfahrens verglichen sich 
die Parteien auf eine Zahlung von rund CHF 15 000, 
nach Abzug der gesetzlichen Sozialversicherungs
abgaben. Die Steuerverwaltung BaselLandschaft 
besteuerte diese Zahlung als Einkommen. Gegen 
diese steuerliche Beurteilung wehrte sich der Steu
erpflichtige.

Das Gericht legte die Abgrenzung zwischen steuer
baren und nicht steuerbaren Einkommenszuflüssen 
dar. § 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Staats und 
Gemeindesteuern des Kantons BaselLandschaft 
(StG BL) sei im Sinne eines Auffangtatbestands zu 
verstehen, der grundsätzlich sämtliche Zuflüsse 
der Einkommenssteuer unterstelle. Von dieser 
 Generalklausel ausgenommen seien schlichte Ver
mögensumschichtungen, worunter Schadenersatz 
und Genugtuungszahlungen fielen. Diese Ver-
mögensumschichtungen neutralisieren fremdbe
stimmte Vermögensabflüsse (Schadenersatz) und 
gleichen immaterielle Unbill (Genugtuung) aus, 
weshalb sie nicht steuerbar sind. 

Eine Entschädigungszahlung bei missbräuchlicher 
Kündigung kann Elemente einer Strafe (ähnlich 

14 StE 2017 B 26.43 Nr. 3; KGer BL 810 16 9 vom 10. August 2016.
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 einer Konventionalstrafe) und der Wiedergut
machung (Genugtuung) enthalten. Die Lehre geht 
davon aus, dass eine solche Entschädigung analog 
zum Schadenersatz und zur Genugtuung nicht der 
Einkommenssteuer unterliegt und darauf auch kei
ne Sozialabgaben abgeführt werden müssen. Die 
Beweislast der Steuerfreiheit obliegt dabei dem 
Steuerpflichtigen.

Im vorliegenden Fall sprechen insbesondere zwei 
Indizien für die Annahme einer Steuerpflicht, denn 
zum einen forderte der Arbeitnehmer vor dem 
Schlichtungsverfahren eine Lohnfortzahlung und 
zum anderen wurden auf der Zahlung Sozialver
sicherungsabgaben abgeführt. Dem Steuerpflich-
tigen gelang es nicht, schlüssig darzulegen, dass 
die Zahlung als Ausgleich erlittener seelischer Un
bill erfolgte (Mobbingvorwurf). Aus diesem Grund 
unterlag die Nettozahlung der Einkommenssteuer. 

Damit solche Zahlungen vom Arbeitnehmer steuer
frei vereinnahmt werden können, müssen sie als 
Ausgleich für immaterielle Unbill, fremdbestimm
ten Vermögensabfluss oder als Strafzahlung aus
gerichtet werden. Sofern dies zutrifft, ist dies sinn
vollerweise bereits im Rahmen der arbeitsrecht
lichen Auseinandersetzung geltend zu machen und 
in einer allfälligen Einigung ausdrücklich festzu
halten.
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A

Ausblick auf die 
 total revidierte 
 Liegenschaftskosten 
verordnung

Die Liegenschaftskostenverordnung 15 regelt die 
steuerlich abzugsfähigen Kosten von Liegenschafts
eigentümer für die Einkommens/Gewinnsteuern. 
Mit Abstimmung vom 21. Mai 2017 wurde die 
 Energiestrategie 2050 angenommen. Dies führt zu 
 Anpassungen des Energiegesetzes und diverser 
Verordnungen. Hierunter fällt auch die Liegen
schaftskostenverordnung, welche gemäss Bundes
ratsbeschluss vom 16. August 2017 totalrevidiert 
wird. Neu werden die im Zusammenhang mit einem 
Ersatzbau anfallenden Rückbaukosten bestehen
der Gebäude als abzugsfähig anerkannt und wird 
die Möglichkeit einer Verteilung von energetischen 
Investitions und Rückbaukosten auf mehrere 
Steuerperioden vorgesehen.

Unter die neu steuerlich abzugsfähigen Rückbau
kosten fallen u. a. die Demontage von Installatio
nen, der Abbruch und der Abtransport sowie die 
Entsorgung des Bauabfalls. Hingegen sind Kosten 
für die Altlastensanierung des Bodens und von 
 Geländeverschiebungen, Rodungen, Planierungs
arbeiten sowie über den Rückbau hinausgehende 
Aushubarbeiten im Hinblick auf einen Ersatzneu
bau nicht abzugsfähig. Die Rückbaukosten werden 
allerdings nur bei gleichbleibender Nutzung und 
einem Ersatzneubau innert angemessener Frist 
(Praxis zwei Jahre) 16 auf demselben Grundstück 
zum Abzug zugelassen.

Die Verteilung der energetischen Investitions und 
Rückbaukosten auf maximal drei Steuerperioden 
ist neu zulässig, wenn die Aufwendungen im Jahr, 
in dem sie angefallen sind, steuerlich nicht voll
ständig berücksichtigt werden können.

Der Bundesrat sieht vor, die Verordnung per  
1. Januar 2020 in Kraft zu setzen. 

B

Entscheide

1 Altlastensanierung – werterhaltende 
oderwertvermehrendeKosten?

Das Bundesgericht (BGer) hatte im Urteil vom  
30. Dezember 2016 17 die beantragten Gebäude
unterhaltskosten eines Ehepaars mit Liegenschaf
ten im Kanton Zürich und Luzern zu beurteilen. 

Die Ehefrau hatte eine unbebaute Liegenschaft im 
Kanton Luzern geerbt. Es war geplant, auf dem 
Grundstück eine Wohnüberbauung zu realisieren. 
Dabei hat das zuständige Amt dem Ehepaar eine 
Altlastensanierung auferlegt. Diese Sanierungs
kosten wollte das Ehepaar als Unterhaltskosten von 
seinem Einkommen abziehen. 

Das BGer hat diesen Fall zum Anlass genommen, 
die Abgrenzung zwischen werterhaltenden und 
wertvermehrenden Kosten weiter zu schärfen. Es 
führte dabei Folgendes aus:

  

IV Steuern im Zusammenhang mit Liegenschaften
Eric Flückiger, Advokat

15 Vgl. Medienmitteilung des Bundesrates vom 16. August 2017.
16  Vgl. Vernehmlassungsverfahren zu einer Totalrevision der Verordnung über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermö

gens bei der direkten Bundessteuer (Liegenschaftskostenverordnung; SR 642.116), Erläuternder Bericht vom 16. August 2017.
17 StE 2017 B 25.6 Nr. 69; BGer 2C_251/2016 vom 30. Dezember 2016 (zur Publikation vorgesehen).
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a) Werterhaltende Kosten

Werterhaltende Unterhaltskosten haben Gewin
nungskostencharakter, wobei der Periodizitäts
gedanke nur eine untergeordnete Rolle spielt. Vor
aussetzung ist, dass den Unterhaltskosten ein ge
genwärtiger oder vergangener Ertrag aus unbe
weglichem Vermögen gegenübersteht. Die Kosten 
müssen in wirtschaftlicher und zeitlicher Hinsicht 
in direktem und unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Einkommenserzielung stehen. Ausserdem 
müssen die Kosten einem konkreten Nutzungsob
jekt zugeordnet werden können. 

b) Wertvermehrende Kosten

Demgegenüber stehen die wertvermehrenden Auf
wendungen, welche neue Werte schaffen. Hierun
ter fallen auch erstmalige Kosten, welchen einzig 
ein künftiger Ertrag gegenübersteht.18

c) Abgrenzung

Die Abgrenzung zwischen werterhaltenden und 
wertvermehrenden Kosten erfolgt nach objektiv
technischen Kriterien, wobei als Vergleichsmass
stab die konkret instand gehaltene oder ersetzte 
Installation betrachtet wird. Aufgrund einer funk
tionalen Betrachtungsweise wird analysiert, ob ein 
Grundstück durch die konkrete Massnahme eine 
qualitative Verbesserung, mithin eine Wertsteige
rung erfahren hat.19

Als weiteres wesentliches Abgrenzungskriterium 
wird eine allfällige Nutzungsänderung des Grund
stücks herangezogen. Kosten in diesem Zusam
menhang sind nach bundesgerichtlicher Recht
sprechung wertvermehrend.20 Diese Qualifikation 
geht mit derjenigen der Urbarmachung oder der 
Schaffung von dauernder Bodenverbesserung ein
her.21

Altlastensanierungsaufwendungen haben lediglich 
nach einer Mindermeinung in der Literatur werter
haltenden Charakter, da damit der ursprüngliche 
unbelastete Zustand des Grundstücks wieder her
gestellt werde.22

Das BGer hat gestützt auf die obigen Kriterien den 
Antrag des Ehepaars abgelehnt, wonach die Auf
wendungen für die Altlastensanierung und der ver
bundenen Nutzungsänderung (Landwirtschafts zu 
Wohnnutzung) von ihrem Einkommen zum Abzug 
zuzulassen seien. Das BGer hält fest, dass es die 
Kosten für die Altlastensanierung auch selbständig 
als Anlagekosten (wertvermehrende Kosten) quali
fiziert. Diese können immerhin bei einer allfälligen 
Veräusserung im Rahmen der Grundstückgewinn
steuer geltend gemacht werden.

2 Eigenmietwert –  
Untergrenze von 60 % der Marktmiete

Das BGer hatte mit Urteil vom 12. Januar 2017 23 die 
basellandschaftliche Regelung über die Ermittlung 
des steuerlichen Eigenmietwerts, welcher von 
 Liegenschaftseigentümern als fiktives zusätzliches 
Einkommen zu versteuern ist, zu beurteilen. 

Der Gedanke der Eigenmietwertbesteuerung 
 basiert auf der in den Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 127 
Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung (BV) 
verankerten Steuergerechtigkeit: Dort wird fest
gehalten, dass sämtliche Steuerpflichtigen nach 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gleich 
 besteuert werden sollen. Dabei können Liegen
schaftseigentümer diverse Kosten (z. B. Unter
haltskosten, Rückstellungen in einen Erneuerungs
fonds, Hypothekarzinsen etc.) im Zusammenhang 
mit Grundstücken von ihrem steuerbaren Einkom
men abziehen. Mieter haben trotz ebenfalls anfal
lender Wohnkosten keine Möglichkeit für solche 
Abzüge.

Die rechtsgleiche Behandlung gebietet nach bun
desgerichtlicher Rechtsprechung 24, dass die Lie
genschaftseigentümer diesen «Vorteil» in Form 
zusätzlichen fiktiven Einkommens versteuern. Die
se Beurteilung ist umstritten. Grundsätzlich ent
spricht der Eigenmietwert der Marktmiete.25 Ein 
tieferer Eigenmietwert ist jedoch auch im Rahmen 
der rechtsgleichen Behandlung zulässig. Einerseits 
sind die Liegenschaftseigentümer in der Nutzung 
des Eigentums weniger flexibel als Mieter, die je
derzeit den Wohnort ohne grossen Aufwand wech
seln können. Andererseits soll die Selbstvorsorge 

18 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 32 DBG N 34 f.
19 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 32 DBG N 44.
20 BGer 2C_286/2014, 2C_287/2014 vom 23. Februar 2015; BGer 2C_153/2014 vom 4. September 2014.
21 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3. Aufl., Zürich 2013, § 221 N 41.
22 Meuter, Altlastensanierung in ZStP 1/2002, 8.
23 StE 2017 A 21.11 Nr. 53; BGer 2C_519/2015 vom 12. Januar 2017.
24 BGE 131 I 377 E. 21; BGE 123 II 9 E. 3; BGE 112 Ia 240 E. 3c.
25 BGE 133 I 206 E. 6; BGE 132 I 157 E. 4.4; BGE 125 I 65 E. 3c.
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durch Erwerb von Wohneigentum mit einem finan
ziellen Anreiz gefördert werden. 

Das BGer musste aufgrund fehlender Praxis und 
Literatur im Rahmen eines Meinungsaustausches 
seiner beiden öffentlichrechtlichen Kammern eine 
Untergrenze für den Eigenmietwert festlegen. Da
bei berieten die beiden Kammern zunächst ge
trennt, um sich am Schluss in einer Plenardiskus
sion auf einen Wert zu einigen. Die Mehrheit kam 
zum Schluss, dass 60 % der Marktmiete als Unter-
grenze im Einzelfall mit der rechtsgleichen Behand
lung nach Art. 8 Abs. 1 BV vereinbar sei. 

Der Kanton BaselLandschaft sah aber in seinem 
Steuergesetz vor, dass die Untergrenze von 60 % in 
der Regel über sämtliche Eigenmieten eingehalten 
werden müsse, womit eine Unterschreitung der 
Marktmiete von mehr als 40 % im Einzelfall zulässig 
gewesen wäre. Dies ist nach Auffassung des BGers 
nicht mit der in der Bundesverfassung festgelegten 
Steuergerechtigkeit vereinbar. 

Der Kanton BaselLandschaft musste die erwähnte 
Gesetzesbestimmung in der Folge ändern, so dass 
sich die Untergrenze auch im Einzelfall mindestens 
auf 60 % der Marktmiete beläuft. Dies war bereits 
die zweite «Rüge» des BGers 26 im Zusammenhang 
mit der Festlegung des Eigenmietwerts resp. dem 
Versuch der Gleichstellung von Mietern mit Liegen
schaftseigentümern. 

3 Berechnung des Eigenmietwerts einer 
im Ausland belegenen Liegenschaft

Mit Urteil vom 10. Mai 2017 27 musste das BGer über 
die Festlegung der Höhe des Eigenmietwerts eines 
Ferienhauses in Portugal entscheiden. 

Grundsätzlich gilt bei im Ausland belegenen Lie
genschaften wie bei inländischen, dass der Eigen
mietwert dem ortsüblichen Marktmietwert zu ent
sprechen hat. Ist eine Feststellung eines Markt
mietwertes nicht möglich, so muss bzw. darf eine 
alternative Festlegungsmethode herangezogen 
werden. Da Art. 21 Abs. 2 Bundesgesetz über die 
direkten Bundessteuern (DBG) keine Berechnungs
methode vorschreibt, ist es zulässig, auf einen 
Prozentsatz des ortsüblichen Steuerwertes, wel
cher in der Regel von den lokalen Behörden be
kannt gegeben wird, abzustellen. Eine Reduktion 
dieses Wertes ist nur dann zulässig, wenn die Lie

genschaft während eines Teils des Jahres praktisch 
nicht nutzbar ist. 

Die im vorigen Beitrag erwähnte Untergrenze von 
60 % gilt auch hier, wobei es der Schweizer Steuer
behörde nicht ohne erheblichen Aufwand möglich 
ist, deren Einhaltung zu überprüfen. 

4 Grundstückgewinnsteuer

Das BGer hatte mit Urteil vom 7. März 2017 28 einen 
Steueraufschub der Grundstückgewinnsteuer auf
grund einer Ersatzbeschaffung zu behandeln. 

Der Steuerpflichtige veräusserte seine Liegen
schaft im Kanton Zürich und kaufte innerhalb der 
Ersatzbeschaffungsfrist eine erheblich teurere Er
satzliegenschaft im Kanton Graubünden. 22 Mona
te danach musste er aus beruflichen Gründen sei
nen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen. 

Die zuständige Steuerbehörde des Kantons Zürich 
erhob im Rahmen eines Nachsteuerverfahrens die 
ursprünglich aufgeschobene Grundstückgewinn
steuer nach, da der Steuerpflichtige seinen Wohn
sitz definitiv ins Ausland verlegt hatte und der Tat
bestand des Aufschubs nach Ansicht dieser Steuer
behörde damit nicht mehr erfüllt war. Der Steuer
pflichtige rügte vor BGer, dass die Voraussetzungen 
des Steueraufschubs selbst dann erfüllt seien, 
wenn die Ersatzliegenschaft vom Haupt zum 
Zweitwohnsitz werde. 

Das BGer hält fest, dass die Voraussetzungen für 
den Aufschub im Zeitpunkt der Handänderung 
resp. des Entschlusses, eine Ersatzliegenschaft zu 
erwerben, erfüllt sein müssten. Dabei stellt das 
BGer auf den zivilrechtlichen Begriff des Wohnsit
zes ab: Einerseits muss ein objektives äusseres 
Merkmal – der physische Aufenthalt/Lebensmittel
punkt – gegeben sein und andererseits ein subjek
tiv inneres Element, welches sich in der Absicht des 
dauernden Verbleibs ausdrückt. Das Bundesgesetz 
über die Steuerharmonisierung (StHG) schreibt 
keine Mindestdauer für den «dauernden Verbleib» 
vor (sog. qualifiziertes Schweigen). Die gefestigte 
bundesgerichtliche Praxis anerkennt ein Jahr als 
ausreichend für die Voraussetzung des dauernden 
Verbleibs, sofern die Kantone auf Gesetzesstufe 
(und nicht wie im vorliegenden Fall auf Merkblatt
stufe) keine andere Periode festgelegt haben. Das 
StHG lässt den Kantonen Raum, weitere Vorausset

26 BGE 133 I 377.
27 BGer 2C_829/2016,2C_830/2016 vom 10. Mai 2017.
28 Vgl. StE 2017 B42.38 Nr. 44; BGer 2C_306/2016 vom 7. März 2017.
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zungen für die Gewährung des Aufschubs auf Ge
setzesstufe festzulegen (möglich wäre z. B., dass 
der Wechsel von Haupt zu Zweitwohnsitz bei Er
satzliegenschaften dem Aufschub schaden würde). 
Die Voraussetzungen des Wohnsitzes müssen für 
die veräusserte sowie für die ersatzbeschaffte Lie
genschaft erfüllt sein.

In casu hatte der Steuerpflichtige im Zeitpunkt des 
Erwerbs der Ersatzliegenschaft im Kanton Grau
bünden die Absicht, seinen Lebensmittelpunkt und 
damit seinen zivil wie steuerrechtlichen Wohnsitz 
dorthin zu verlegen. Dass er aufgrund äusserer 
Umstände (Beruf) 22 Monate später seinen Wohn
sitz definitiv ins Ausland verlegen musste, schadet 
dem Steueraufschub (Ersatzliegenschaft) gemäss 
Ausführungen des BGers nicht. Der Kanton Zürich 
sieht auf Gesetzesstufe weder eine Anforderung 
betreffend eine bestimmte Bewohndauer noch 
 betreffend die Qualifikation als Hauptwohnsitz vor. 
Demgemäss hat der Kanton Zürich kein Recht, 
 lediglich gestützt auf ein Merkblatt, welches eine 
solche Erstwohnsitzdauer vorschreibt, im Rahmen 
eines Nachsteuerverfahrens die Grundstückge
winnsteuer (nach) zu erheben. Somit verbleibt dem 
Kanton Graubünden aufgrund der Einheitstheo 
rie (das Besteuerungsrecht kommt dem letzten 
Kanton der Ersatzliegenschaftskaskade zu) das 
Recht, im Veräusserungsfalle der Ersatzliegen
schaft einen Grundstückgewinn zu besteuern. 

Der Entschluss zum dauernden Verbleib am Ort der 
Ersatzliegenschaft muss für die Gewährung des 
Steueraufschubs dokumentier und nachvollzieh
bar sein sowie für mindestens ein Jahr (oder eine 
andere kantonal gesetzlich vorgeschriebene Frist) 
effektiv gelebt werden. Dann kann aufgrund dieses 
Entscheids davon ausgegangen werden, dass der 
Wechsel von Haupt zu Zweitwohnsitz dem Steuer
aufschubstatbestand nicht schadet, solange keine 
gesetzliche Regelung auf Kantonsebene etwas An
deres vorschreibt. Ob dies auch der Fall ist, wenn 
der anschliessende Wohnsitzwechsel freiwillig er
folgen würde, wurde vom BGer offengelassen.
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A

Teilrevision des 
 Mehrwertsteuer 
gesetzes (MWSTG)

1 SteuerpflichtbeiweltweitemUmsatz
von CHF 100 000

Der Teil der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen 
Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), 
welcher wohl die grössten Kreise ziehen wird, ist 
die Anpassung von Art. 10 Abs. 2 lit. a MWSTG. Neu 
sind nämlich Unternehmen, die Umsätze von unter 
CHF 100 000 aus Leistungen im Inland erzielen, 
nicht mehr von der Registrierungspflicht befreit, 
falls ihre weltweiten Umsätze aus Leistungen, die 
nicht von der Mehrwertsteuer (MWST) ausgenom
men sind, die Grenze von CHF 100 000 erreichen 
oder übersteigen. Mit anderen Worten muss sich 
ein Unternehmen, dessen weltweite Umsätze aus 
nicht ausgenommenen Leistungen CHF 100 000 er
 reichen, ab dem ersten Franken Umsatz aus einer 
Leistung in der Schweiz im Schweizer Mehrwert
steuerregister registrieren lassen. Grund für die 
Änderung ist, dass der mehrwertsteuerbedingte 
Wettbewerbsnachteil von inländischen gegenüber 
ausländischen Unternehmen beseitigt werden soll.

Unternehmen, die vor allem Umsätze aus Leistun
gen im Ausland und lediglich geringe Umsätze aus 
steuerbaren Leistungen in der Schweiz erzielen, 
müssen nun somit prüfen, ob sie per 1. Januar 2018 
in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig werden 
und sich nötigenfalls registrieren. Ausländische 
Unternehmen müssen bei der Registrierung einen 
Mehrwertsteuervertreter mit (Wohn)Sitz in der 
Schweiz bestimmen, welcher der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (ESTV) als Korrespondenz
adresse dient. Weiter muss eine Sicherheitsleis

tung erbracht werden. Gemäss der seit 1. August 
2017 geltenden Praxis der ESTV beläuft sich diese 
auf 3 % des erwarteten steuerbaren Inlandumsat
zes (ohne Exporte) und beträgt mindestens  
CHF 2000 und maximal CHF 250 000.

Bei Weiterverrechnung von Leistungen im Konzern 
ist sodann zu beachten, dass Konzerngesellschaf
ten, die selber keine Leistungen in der Schweiz er
bringen, jedoch eine steuerbare Leistung einer 
anderen Konzerngesellschaft in Auftrag geben, 
aufgrund dessen in der Schweiz mehrwertsteuer
pflichtig werden können. Beauftragt zum Beispiel 
eine Konzerngesellschaft im Ausland eine andere 
ausländische Konzerngesellschaft eine Messe in 
der Schweiz zu organisieren und beauftragt diese 
eine weitere Konzerngesellschaft (z. B. mit Sitz in 
der Schweiz) mit der Organisation, kann nicht nur 
diejenige Gesellschaft, welche die Messe tatsäch
lich organisiert, in der Schweiz mehrwertsteuer
pflichtig werden, sondern auch diejenige, welche 
den Auftrag von der ersten Konzerngesellschaft 
erhielt, auch wenn sie nie eine tatsächliche Leis
tung in der Schweiz erbracht hat. In solchen Kons
tellationen bietet sich an, die Verhältnisse so aus
zugestalten, dass nur eine oder wenige Gesell
schaften des Konzerns in der Schweiz mehrwert
steuerpflichtig werden, um eine Zerstückelung der 
Steuerpflicht und damit zusätzlichen administrati
ven Aufwand zu vermeiden.

Auch die neue Regelung sieht dagegen vor, dass 
ausländische Unternehmen, die lediglich Dienst
leistungen nach Art. 8 Abs. 1 MWSTG (Empfänger
ortsprinzip) im Inland erbringen, mit Ausnahme 
von Telekommunikations und elektronischen 
Dienstleistungen an nicht steuerpflichtige Empfän
ger, weiterhin von der Mehrwertsteuerpflicht be
freit sind. Weiter wird die auch vor 2018 geltende 
Regelung, dass ein ausländisches Unternehmen, 
das in der Schweiz lediglich von der MWST befreite 
Leistungen (Art. 23 MWSTG) erbringt, ebenfalls 
von der Mehrwertsteuerpflicht befreit ist, im Ge

  

V Mehrwertsteuer
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Christoph Niederer, Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte
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setz festgehalten. Um den Schweizer Energiemarkt 
für ausländische Unternehmen attraktiv zu halten, 
löst sodann die Lieferung von Elektrizität, Gas und 
Fernwärme an steuerpflichtige Personen im Inland 
beim ausländischen Unternehmen, zumindest, 
wenn nicht noch zusätzliche Leistungen erbracht 
werden, ebenfalls keine Steuerpflicht aus. Diese 
Leistungen unterliegen wie bisher der Bezugsteuer 
(Art. 45 Abs. 1 lit. d MWSTG).

2 Steuerpflichtbeigrenzüberschreiten-
dem Versandhandel

Ein weiterer mehrwertsteuerlicher Wettbewerbs
nachteil soll künftig beim grenzüberschreitenden 
Versandhandel in die Schweiz beseitigt werden. 
Während bisher der Versand von Gegenständen in 
die Schweiz durch sog. Kleinsendungen so organi
siert werden konnte, dass keine Einfuhrsteuer be
zahlt werden musste – weil Einfuhrsteuer von unter 
CHF 5 nicht erhoben wird –, wird gemäss neuer 
Regelung der Versandhändler in der Schweiz unab
hängig von der Stückelung der Sendungen mehr
wertsteuerpflichtig, sobald sein jährlicher Gesamt
umsatz aus Lieferungen in die Schweiz CHF 100 000 
erreicht.

Umgesetzt wird diese Regelung mittels Art. 7  
Abs. 3 lit. b MWSTG, der vorsieht, dass bei der Lie
ferung eines Gegenstandes in die Schweiz der Ort 
der  Lieferung in der Schweiz liegt, sofern der Ge
genstand aufgrund des geringfügigen Steuerbe
trags (Einfuhrsteuer von CHF 5) von der Einfuhr
steuer befreit ist, der Leistungserbringer eine 
Versendungs oder Beförderungslieferung i. S. v. 
Art. 7 Abs. 1 lit. b MWSTG erbringt und daraus ei
nen jährlichen Umsatz von mindestens CHF 100 000 
erzielt. 

Das ausländische Versandunternehmen muss sich 
diesfalls im Schweizer Mehrwertsteuerregister ein
tragen lassen und auf allen Lieferungen in die 
Schweiz – somit auch auf solchen, die als Kleinsen
dungen gelten würden – MWST von 2.5 % (v. a. 
Bücher) bzw. 7.7 % entrichten (und dementspre
chend den Kunden in Rechnung stellen). 

Die neue Regelung soll erst am 1. Januar 2019 in 
Kraft treten. Versandhändlern, die Kleinsendungen 
in die Schweiz liefern und sich bisher nicht bereits 
per Unterstellungserklärung freiwillig der Schwei
zer Mehrwertsteuerpflicht unterstellt haben, ist 
somit zu empfehlen im Jahr 2018 zu prüfen, ob mit 
Kleinsendungen in die Schweiz ein Umsatz von  
CHF 100 000 erzielt wird und sich gegebenenfalls 

rechtzeitig für die MWST in der Schweiz registrie
ren zu lassen.

3 Wiedereinführung der Margen-
besteuerung auf Kunstgegenständen, 
Sammlerstücken und Antiquitäten  
undAusweitungdesfiktivenVorsteuer-
abzugs

Das bisherige MWSTG sah die Möglichkeit des fik-
tiven Vorsteuerabzugs vor für Unternehmen, die  
im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit 
 einen gebrauchten, individualisierbaren bewegli
chen Gegenstand für die Lieferung an einen Ab
nehmer im Inland ohne Mehrwertsteuerbelastung 
bezogen. Erwarb z. B. ein mehrwertsteuerpflichti
ger Kunsthändler ein Gemälde von einer Privatper
son ohne MWST und verkaufte er dieses an einen 
Abnehmer im Inland, konnte er einen fiktiven Vor
steuerabzug auf dem Kaufpreis geltend machen, 
sodass für ihn schliesslich nur der Gewinn auf dem 
Verkauf und nicht der gesamte Verkaufspreis mit 
der MWST belastet wurde.

Der Nachteil des Systems des fiktiven Vorsteuer-
abzugs bestand vor allem darin, dass im Falle eines 
von der MWST befreiten Verkaufs des Kunstgegen
standes ins Ausland oder eines Verkaufs an eine 
steuerpflichtige Person, die das Gemälde jedoch 
nicht weiterverkaufte, die ESTV keine Umsatzsteu
er erhielt, jedoch Vorsteuer erstatten musste. Wei
ter ist der Verkauf eines Kunstobjekts durch den 
Künstler selber von der MWST ausgenommen und 
es wird folglich ohne MWST auf den Markt gebracht 
bzw. Antiquitäten wurden meist vor Einführung der 
MWST im Jahr 1995 auf den Markt gebracht. Sobald 
ein Händler den fiktiven Vorsteuerabzug geltend 
gemacht hat, ohne dass der Verkäufer MWST ablie
fern musste, hat die ESTV einen Vorsteuerabzug 
gewährt, ohne entsprechende Umsatzsteuer zu 
erhalten.

Aus diesen Gründen wurde der fiktive Vorsteuer-
abzug auf Kunstgegenständen, Sammlerstücken 
und Antiquitäten per 1. Januar 2018 durch die be
reits vor 1. Januar 2010 geltende Margenbesteue
rung ersetzt. Beim Verkauf von Kunstgegenstän
den, Sammlerstücken und Antiquitäten darf somit 
kein fiktiver Vorsteuerabzug mehr vorgenommen 
werden, sondern die der ESTV auf dem Verkauf 
abzuliefernde MWST berechnet sich auf der Diffe
renz zwischen Verkaufspreis und Kaufpreis (Mar
ge). Dies führt auch in den oben geschilderten 
Konstellationen zu einem sachgerechteren Ergeb
nis als im System des fiktiven Vorsteuerabzugs.  
Im Falle eines Verlustes kann der Händler die 
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(nega tive) Marge vom steuerbaren Umsatz in Ab
zug bringen.

Welche Gegenstände als Kunstgegenstände, Samm
lerstücke oder Antiquitäten qualifizieren, wird in 
Art. 48a der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) 
ausgeführt.

Die Wiedereinführung der Margenbesteuerung führt 
dazu, dass Händler (erneut) genau Buch über ihre 
getätigten Käufe und Verkäufe solcher Gegenstän
de führen müssen.

Die Übergangsregelung sieht vor, dass die auf 
 einem Gegenstand, der vor dem 1. Januar 2018 
gekauft wurde, geltend gemachte fiktive Vorsteuer 
nicht korrigiert werden muss, sofern der Gegen
stand im Inland weiterverkauft und auf dem ge
samten Verkaufspreis MWST abgerechnet wird. 
Ohne Gegenbeweis geht die ESTV davon aus, dass 
fiktive Vorsteuer geltend gemacht worden ist.

Der fiktive Vorsteuerabzug wurde jedoch nicht 
gänzlich abgeschafft, er kommt immer noch auf 
dem Verkauf von anderen, als den oben genannten, 
individualisierbaren beweglichen Gegenständen 
zur Anwendung, falls beim Bezug keine MWST offen 
überwälzt wurde. Anders als bisher ist er auch für 
individualisierbare bewegliche Gegenstände, die 
exportiert werden oder als Betriebsmittel gelten, 
zulässig. Weiter müssen diese Gegenstände nicht 
mehr gebraucht sein. Der fiktive Vorsteuerabzug 
ist folglich nun auch für Neuwaren und nicht nur 
Occasionen möglich.

4 Weitere Neuerungen 

a)  Senkung des Normalsatzes von 8 % auf 7.7 % 
sowie des Steuersatzes auf Beherbergungs
leistungen von 3.8 % auf 3.7 %.

  In der Übergangsphase wird für die Feststel
lung des Steuersatzes gemäss MWSTInfo 19 
der ESTV auf den Zeitpunkt der Leistungser
bringung und nicht auf denjenigen der Rech
nungsstellung oder der Zahlung abgestellt. 
Werden Leistungen teils vor und teils nach 
der Steuersatzreduktion erbracht (z. B. pe
riodische Leistungen wie Wartungsverträge 
für Lifte oder Haushaltmaschinen), ist eine 
Aufteilung des Entgelts pro rata temporis 
vorzunehmen. Unterbleibt die Aufteilung, ist 
die ganze Leistung mit dem alten, höheren 
Satz abzurechnen. Der Empfänger der Leis
tung kann die ihm in Rechnung gestellte 

Vorsteuer geltend machen, auch wenn ein 
Teil der Leistung mit dem neuen, tieferen 
Satz hätte abgerechnet werden müssen bzw. 
dürfen.

b)  Neu ist eine Option für von der Steuer ausge
nommene Leistungen durch blosse Deklara
tion in der Mehrwertsteuerabrechnung mög
lich. Ein Hinweis auf die MWST in der Rech
nung ist damit nicht mehr zwingend nötig.

  Wenn eine Option nicht mehr offen auf der 
Rechnung ausgewiesen werden muss, er
schwert dies für den Empfänger die Möglich
keit, die Vorsteuer geltend zu machen bzw. 
der nicht mehrwertsteuerpflichtige Empfän
ger der Leistung kann nicht erkennen, ob er 
verdeckt MWST trägt oder nicht. Der Bun
desrat wollte deshalb in seiner Botschaft zur 
Teilrevision des MWSTG 29 die Option durch 
blosse Deklaration in der Mehrwertsteuerab
rechnung auf Ausnahmefälle, in denen keine 
Rechnung ausgestellt werden kann oder in 
der Branche üblicherweise nicht ausgestellt 
wird, beschränken. Eine solche Einschrän
kung fand jedoch keinen Eingang in den Ge
setzestext.

c)  Elektronische Zeitungen, Zeitschriften und 
Bücher werden den gedruckten Publikatio
nen gleichgestellt; für sie gilt neu ebenfalls 
der reduzierte Steuersatz von 2.5 %.

d)  Die Bezugsteuer auf Lieferungen wird neu 
nur noch auf Lieferungen unbeweglicher Ge
genstände angewendet (z. B. Malerarbeiten 
und anderen Liegenschaftenunterhalt). Da
mit werden Wettbewerbsverzerrungen vor 
allem im Bauhaupt und Nebengewerbe be
seitigt für diejenigen Fälle, in denen sich der 
ausländische Handwerker nicht ohnehin im 
Mehrwertsteuerregister einzutragen hat. 
Unterlässt der ausländische Handwerker den 
Eintrag, läuft der inländische Bezüger der 
Leistung jedoch Gefahr, Bezugsteuer ab
rechnen zu müssen, falls er bezugsteuer
pflichtige Leistungen von über CHF 10 000 
pro Jahr bezieht. Eine vorgängige Informa
tion durch die ESTV ist gemäss neuem Recht 
nicht mehr erforderlich.

  Es ist somit zu empfehlen, sich beim Bezug 
von Leistungen wie Unterhaltsarbeiten an 
Liegenschaften in der Schweiz durch auslän
dische Unternehmen vor Abschluss des Ver
trages die Schweizer Mehrwertsteuernum
mer des Unternehmens vorweisen zu lassen, 
um nicht Gefahr zu laufen, schliesslich Be
zugsteuer entrichten zu müssen.

29 BBl 2015 2615.
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e)  Die Mehrwertsteuerpflicht von Gemein wesen 
orientiert sich neu nur noch daran, wie viele 
Leistungen das Gemeinwesen an Nicht
gemeinwesen erbringt. Erreicht der Umsatz 
aus diesen Leistungen die Grenze von  
CHF 100 000 pro Jahr, wird das entspre
chende Gemeinwesen mehrwertsteuer
pflichtig (bisher wurde ein Gemeinwesen nur 
dann mehrwertsteuerpflichtig, wenn es 
 Leistungen an Nichtgemeinwesen von mind.  
CHF 25 000 und Leistungen an andere 
 Gemeinwesen von mind. CHF 100 000 pro 
Jahr erbrachte).

f)  Sämtliche Leistungen zwischen Gemeinwe
sen und den ausschliesslich von ihnen gehal
tenen oder gegründeten Organisationen sind 
neu von der Steuer ausgenommen.

g)  Stiftungen und Vereine, zu denen eine be
sonders enge wirtschaftliche, vertragliche 
oder personelle Beziehung besteht, gelten 
neu als eng verbundene Personen und es 
kommt der Drittpreisvergleich zur Anwen
dung. Diese Änderung hat vor allem Auswir
kungen auf Leistungen, die als «Spende» 
unter Preis an eine Stiftung oder einen Ver
ein erbracht werden (z. B. stellt ein Unter
nehmen eine Halle kostenlos für einen Sport
anlass eines lokalen Sportvereins zur Verfü
gung).

  Da eine Spende gemäss Praxis der ESTV nur 
bei einer Leistung an eine nicht eng verbun
dene Person vorliegt, sind künftig Leistun
gen an Stiftungen oder Vereine, zu denen 
eine besonders enge wirtschaftliche, ver
tragliche oder personelle Beziehung besteht, 
und für welche die Empfängerin keine Ge
genleistung erbringt, nicht mehr als Spende 
und damit als Nichtentgelt i. S. v. Art. 18  
Abs. 2 lit. d MWSTG, sondern als steuerbare 
Leistung, deren Wert gemäss Drittvergleich 
festgelegt wird, zu qualifizieren. Lediglich 
Vorsorgeeinrichtungen gelten gemäss neuer 
Regelung nicht als eng verbundene Perso
nen. 

h)  Seit der Änderung der MWSTV, die am 1. Ja
nuar 2015 in Kraft trat, dürfen auch Vorsor
geeinrichtungen Teil einer Mehrwertsteuer
gruppe sein. Gemäss MWSTG sollen Vorsor
geeinrichtungen, welche Teil der Gruppe 
sind, nicht mehr der solidarischen Haftung 
für die Mehrwertsteuerschulden der Gruppe 
unterliegen.

B

Aktuelle Entscheide

1 Ausgenommene Vermittlungsleistung 
im Finanzbereich

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hatte sich 
im Entscheid vom 3. Oktober 2017 mit der Frage 
auseinanderzusetzen, wann eine ausgenommene 
Leistung aus Vermittlung von Krediten i. S. v. Art. 
21 Abs. 1 Ziff. 19 lit. a MWSTG vorliegt und erkann
te, dass die in der MWST BranchenInfo 14 (Finanz
bereich) festgehaltene Praxis der ESTV zum Ver
mittlungsbegriff gesetzeswidrig ist 30.

Zu beurteilen hatte das BVGer den Fall der A AG  
mit Sitz in Zürich. Die Gesellschaft erbringt Finanz
dienstleistungen, insbesondere im Bereich von 
Spezialfinanzierungen sowie im Bereich der Ver-
mögensverwaltung und war seit Ende 2009 im 
Mehrwertsteuerregister eingetragen. Im Jahr 2016 
entschied die ESTV, dass die A AG rückwirkend  
per 1. Januar 2010 nicht (mehr) als steuerpflichti
ges Unternehmen erfasst werde, da sie von der 
MWST ausgenommene Vermittlungsleistungen 
i. S. v. Art. 21 Abs. 1 Ziff. 19 MWSTG erbringe. Für 
diese kann nicht optiert werden und gemäss 
bundesgericht licher Rechtsprechung 31 ist ein Un
ternehmen,  welches lediglich solche Leistungen 
erbringt, nicht im Sinne der MWST unternehme
risch tätig und kann folglich auch nicht subjektiv 
steuerpflichtig werden.

Das BVGer untersuchte in der Folge den Begriff der 
Vermittlungsleistung gemäss bisherigem Recht so
wie bundesgerichtlicher Rechtsprechung und kam 
zum Schluss, dass sich dieser auch unter dem seit 
2010 geltenden MWSTG nicht geändert habe. Eine 
ausgenommene Vermittlungsleistung liege dem
nach nur dann vor, wenn der Vermittler als direkter 
Stellvertreter handle. Die Praxis der ESTV, dass 
eine Vermittlungstätigkeit bereits dann vorliege, 
wenn der Vermittler Gelegenheit zum Abschluss 
eines Vertrages nachweise, genüge nicht, erfor
derlich sei vielmehr, dass eine direkte Stellvertre
tung beim Vertragsschluss vorliege und der Ver
mittler das vermittelte Geschäft für den Vertrete
nen auch tatsächlich abschliesse.

Die ESTV hat den Entscheid des BVGer ans Bundes
gericht (BGer) weitergezogen, wo dieser noch 
rechtshängig ist. Mit Blick auf die bisherige Recht

30 BVGer A5069/2016 vom 3. Oktober 2017.
31 BGer 2C_1002/2014 vom 28. Mai 2015; vgl. Broschüre Tax Update 2016.
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sprechung des BGer zu ausgenommenen Vermitt
lungsleistungen ist wahrscheinlich, dass dieses den 
Entscheid bestätigen wird. Diesfalls wird sich zei
gen, ob die ESTV ihre Praxis gemäss BranchenInfo 
14 anpassen wird. Für die in der Schweiz im Ver
mittlungsbereich tätigen Unternehmen würde das 
einerseits eine Ausdehnung der mehrwertsteuer
pflichtigen Leistungen, andererseits aber auch des 
zulässigen Vorsteuerabzugs, bedeuten. Ausländi
sche Unternehmen müssten sodann – aufgrund der 
neu geltenden, ausgedehnten Steuerpflicht – eine 
genaue Prüfung vornehmen, welche Leistungen in 
der Schweiz als mehrwertsteuerpflichtig gelten – 
auch wenn diese im Ausland erbracht werden –, um 
sich bei Erreichen der (weltweiten) Umsatzgrenze 
von CHF 100 000 im Mehrwertsteuerregister ein
tragen zu lassen.

2 Vorsteuerabzug auf Abbrucharbeiten

Die A AG vermietet vor allem Liegenschaften an 
Privatpersonen und Unternehmen und ist im Regis
ter der mehrwertsteuerpflichtigen Personen einge
tragen. Eine Betriebsliegenschaft hatte die A AG 
bis im Februar 2014 mit Mehrwertsteueroption 
vermietet. In der Folge begann sie mit dem Ab
bruch der Liegenschaft. Die A AG beabsichtigte ab 
dem Jahr 2017 auf dem Grundstück in mehreren 
Etappen über eine Zeitspanne von 10 bis 25 Jahren 
eine neue Überbauung zu erstellen. 

Das BGer hatte sich in diesem Fall 32 mit der Frage 
auseinanderzusetzen, ob die A AG die Vorsteuer 
auf den Abbrucharbeiten geltend machen kann. 
Während sich die ESTV auf den Standpunkt stellte, 
dass kein Recht auf Vorsteuerabzug bestehe, da  
die geplanten Neubauten ausschliesslich im nach  
Art. 21 Abs. 2 Ziff. 21 MWSTG ausgenommenen 
Bereich genutzt würden, kam das BGer zum 
Schluss, dass die A AG den Vorsteuerabzug auf den 
Abbrucharbeiten geltend machen kann.

Das BGer führte aus, ein Gebäude durchlaufe bei 
einer unternehmerischen Tätigkeit drei verschie
dene Phasen: Erstellung – Betrieb – Abbruch bzw. 
Verkauf. Es sei für die mehrwertsteuerliche Beur
teilung zu berücksichtigen, in welcher Phase sich 
das Gebäude befinde, wobei sich die Zugehörigkeit 
zu einer der drei Phasen aus Sicht des jeweiligen 
Eigentümers ergebe. Da vorliegend nicht Vorsteu
ern auf den Kosten eines Neubaus zur Diskussion 
stünden, sondern eben solche auf den Kosten eines 

Abbruchs eines künftig nicht mehr benötigten Be
triebsgebäudes, gehöre dies zur letzten Phase. Die 
Abbrucharbeiten fielen unabhängig von einer all-
fälligen Weiternutzung der Liegenschaft an. Das 
Bundesgericht kam deshalb erfreulicherweise zum 
Schluss, es könne für die Frage, ob die Vorsteuer 
auf den Abbruchkosten zuzulassen sei, deshalb 
nicht – wie die ESTV dies tat – auf die künftige Leis
tungserbringung abgestellt werden. Das BGer 
stellte folglich auf die bisherige Nutzung des Ge
bäudes ab, welche sich durch Option im steuer
pflichtigen Bereich befand.

Anders wäre gemäss BGer die Situation zu beurtei
len, wenn ein neuer Eigentümer die Liegenschaft 
erwerbe, abbreche und neuen Zwecken zuführe; 
diesfalls würde nämlich der Abbruch aus Sicht die
ses Eigentümers zur Lebensphase «Erstellung» 
gehören und die Frage der Zulassung der Vorsteuer 
auf den Abbruchkosten wäre im Hinblick auf die 
neue Verwendung des Objekts zu beurteilen.

3 SteuerpflichtbeiErbringungvon
 Heilbehandlungen

Das BVGer hatte im Urteil vom 5. April 2017 33 zu 
beurteilen, ob eine Osteopathin von der MWST 
 ausgenommene Heilbehandlungen erbringt und 
deshalb trotz Erreichen der Umsatzgrenze von  
CHF 100 000 nicht mehrwertsteuerpflichtig wird 
oder ob sie diesfalls ins Mehrwertsteuerregister 
einzutragen ist.

Eine ausgenommene Heilbehandlung liegt nur dann 
vor, wenn der Leistungserbringer im Besitz der 
nach kantonalem Recht erforderlichen Bewilligung 
zur selbständigen Berufsausübung oder zur Aus
übung der Heilbehandlung nach der kantonalen 
Gesetzgebung zugelassen ist. Das BVGer bemerkte 
mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtspre
chung, dass unter «Zulassung» nur eine positive 
Genehmigung und nicht ein blosses Dulden ver
standen werden kann. Da im Kanton Zürich die 
Tätigkeit als Osteopath bewilligungsfrei möglich 
ist, kam das BVGer zum Schluss, dass keine von der 
MWST ausgenommene Heilbehandlung vorliege 
und die Eintragung im Mehrwertsteuerregister so
mit rechtmässig erfolgt sei.

32 BGer 2C_166/2016 vom 27. Oktober 2017.
33 A6231/2016 vom 5. April 2017.
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VI Internationale Steuern
Nadia Tarolli Schmidt, Advokatin und dipl. Steuerexpertin
Adrian Briner, dipl. Wirtschaftsprüfer und dipl. Steuerexperte 

A

Entwicklung  nationaler 
Normen und Praxen

1 Teilweise Aufhebung des 
 Missbrauchsbeschlusses (BRB 62)

Der Bundesrat hat aufgrund vermehrter Aufnahme 
von Missbrauchsbestimmungen in Doppelbesteue
rungsabkommen (DBA) sowie dem Ausbau des 
grenzüberschreitenden Informationsaustausches 
beschlossen, einen der Missbrauchstatbestände 
des Bundesratsbeschlusses vom 14. Dezember 
1962 (BRB 62) betreffend Massnahmen gegen die 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA auf 
den 1. Juli 2017 aufzuheben. Es handelt sich um 
den Tatbestand der offensichtlich unrechtmässigen 
Inanspruchnahme einer Steuerentlastung. Sofern 
sich der Empfänger der entsprechenden Einkünfte 
in der Schweiz befindet, sind die Schweizer Steuer
behörden neu nicht mehr verpflichtet zu überprü
fen, ob die Voraussetzungen der Inanspruchnahme 
des DBA vorliegen. Diese Aufgabe ist künftig von 
den Quellenstaaten zu übernehmen, die die Entlas
tung auch gewähren bzw. im Missbrauchsfall ver
weigern.

2 Auswirkung des automatischen 
Informationsaustauschsaufstraflose
Selbstanzeigen

Am 15. September 2017 hat die Eidgenössische 
Steuerverwaltung (ESTV) ihre Beurteilung der 
Auswirkung des automatischen Informationsaus
tauschs (AIA) auf die Möglichkeit zur Vornahme 
einer straflosen Selbstanzeige veröffentlicht, da im 
Jahr 2018 der erste Datenaustausch mit Staaten, 
welche am AIA teilnehmen, stattfindet. Die ESTV 
vertritt die Ansicht, dass die kantonalen Steuerver

waltungen von Steuerfaktoren, die per anfangs 
Jahr zu ausländischen Finanzkonten gemeldet wur
den, ab dem 30. September Kenntnis haben. Findet 
also im Jahr 2018 mit einem Land erstmals ein In
formationsaustausch statt, so ist gemäss Ansicht 
der ESTV ab dem 30. September 2018 keine straf
lose Selbstanzeige mehr möglich, da die Infor
mationen dann als den Behörden bekannt gelten, 
was eine straflose Selbstanzeige ausschliesst. Ob 
der Besitz der Informationen tatsächlich ausreicht  
oder ob die Steuerbehörden die Steuerfaktoren des 
Steuerpflichtigen konkret ausgewertet haben müs
sen, um davon Kenntnis zu haben, ist in der Lehre 
umstritten. Grundsätzlich entscheiden die kanto
nalen Steuerverwaltungen über die Erfüllung der 
Voraussetzungen einer straflosen Selbstanzeige. 
Aufgrund der klaren Empfehlung der ESTV gehen 
wir aber davon aus, dass sich die kantonalen 
Steuer behörden der Haltung der ESTV anschlie
ssen und ab dem 30. September 2018 keine straf
losen Selbstanzeigen für gemeldete Steuerfakto
ren von vor 2018 in AIAStaaten zulassen werden. 
Der Kanton BaselLandschaft hat dies beispielswei
se bereits so mitgeteilt.

3 Anzahl Verständigungsverfahren

Am 22. Dezember 2017 hat das eidgenössische 
 Finanzdepartement (EFD) die Statistiken über die 
Verständigungsverfahren basierend auf DBA der 
Schweiz für das Jahr 2016 veröffentlicht. Bei einem 
Verständigungsverfahren handelt es sich um ein 
Verfahren, bei welchem Streitigkeiten hinsichtlich 
der korrekten Anwendung eines DBA, namentlich 
im Falle einer Doppelbesteuerung, beigelegt wer
den. Insgesamt wurden im Jahr 2016 191 Verstän
digungsverfahren eröffnet und 136 abgeschlossen. 
Der Grossteil der am 31. Dezember 2016 laufenden 
Verfahren betraf europäische Staaten (v. a. 
Deutschland). Die Zahl der per 31. Dezember 2016 
noch nicht abgeschlossenen Verständigungsver
fahren betrug 472. Im Durchschnitt dauerten die 
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im Jahr 2016 abgeschlossenen Verfahren ohne so
genannte Vorabverständigungsverfahren weniger 
als 24 Monate, womit die Verpflichtung der Mit
gliedstaaten des «Inclusive Framework» der OECD, 
zu welchem auch die Schweiz gehört, erfüllt wer
den konnten. 

4 Stand des Bundesgesetzes über  
den internationalen Austausch länder-
bezogener Berichte multinationaler 
Konzerne 

Das Bundesgesetz über den internationalen Aus
tausch länderbezogener Berichte multinationaler 
Konzerne (ALBAG) sowie die entsprechende Ver
ordnung (ALBAV) stellen in der Schweiz die recht
lichen Grundlagen für den Austausch von länder
bezogenen Berichten multinationaler Konzerne dar 
und sind im Dezember 2017 in Kraft getreten. 

Das ALBAG verpflichtet die in der Schweiz domizi
lierten Konzernobergesellschaften zur Einreichung 
von länderbezogenen Berichten an die ESTV, so
fern die Konzerne einen konsolidierten Umsatz von 
über CHF 900 Mio.34 verbuchen. Von der Einführung 
weitergehender Dokumentationspflichten im Be
reich der Verrechnungspreise, wie dies teilweise in 
anderen Staaten bereits heute Standard ist, wurde 
abgesehen.35 Ab dem Jahr 2018 sind die Berichte 
obligatorisch einzureichen; im Jahr 2020 erfolgt 
dann erstmals ein internationaler Austausch.

5 Ausweitung des AIA 

Die Schweiz weitet die Anwendung des AIA um  
41 Staaten auf neu 79 Staaten aus. Darunter befin
den sich auch Staaten wie Russland, China oder 
Saudiarabien. Ab dem Jahr 2019 sollen mit den neu 
hinzugekommenen Staaten erste Informationen 
basierend auf Daten des Jahres 2018 ausgetauscht 
werden. Vor dem ersten Datenaustausch mit die
sen Ländern soll der Bundesrat einen Lagebericht 
erstellen. Im Rahmen dessen soll geprüft werden, 
ob die betreffenden Staaten die Anforderungen des 
Standards, v. a. an die Vertraulichkeit und Daten
sicherheit tatsächlich erfüllen. Zudem wurde im 
Ständerat eine Motion angenommen, dass der kon
krete individuelle Rechtsschutz dahingehend ver
bessert werden soll, dass bei Glaubhaftmachung 

der Verletzung wesentlicher Rechtsgüter kein 
Informa tionsaustausch im Einzelfall erfolgen darf. 
Der Bundesrat beantragt jedoch die Ablehnung die
ser Motion.

B

Entwicklungen 
 bilateraler 
 Staatsverträge 

1 Abkommen zwischen der Schweiz  
und Frankreich zum Flughafen Basel-
Mühlhausen

Die Schweiz und Frankreich haben am 23. März 
2017 in Paris ein Abkommen über das Steuerre
gime am Flughafen BaselMülhausen (EuroAirport) 
unterzeichnet und damit den langandauernden 
Steuerstreit beigelegt. Das Abkommen ist per  
1. Januar 2018 in Kraft getreten. Es sieht unter 
anderem vor, dass im Schweizer Sektor des Eu
roAirports die Schweizer Mehrwertsteuer zur An
wendung gelangt. Die Unternehmenssteuereinnah
men werden zwischen der Schweiz und Frankreich 
aufgeteilt. Auf Unternehmen im Schweizer Sektor 
werden die französische Gewinnsteuer (impôt sur 
les sociétés) und die Schweizer Kapitalsteuer ange
wendet. Weitere bisher angewendete französische 
Neben und Lokalsteuern fallen weg, da das Schwei
zer Regime der Kapitalsteuer als gleichwertig er
achtet wird. Zudem ist vorgesehen, zukünftig die 
französische Flugaufsichtsbehörde für ihren Auf
wand im Schweizer Sektor zu entschädigen. 

Mit den neuen Regelungen bleibt die globale Steu
erbelastung der Unternehmen mehr oder weniger 
unverändert. 

2 Neues Grenzgängerabkommen mit 
 Italien

Am 22. Dezember 2015 wurde ein Entwurf eines 
neuen Grenzgängerabkommens paraphiert, das so 
bald als möglich unterzeichnet werden soll. Nach 
Inkrafttreten wird das neue Abkommen die Verein

34 Art. 3 ALBAV.
35  Allerdings können multinationale Konzerne aufgrund der im Ausland ggf. bereits revidierten Vorschriften durchaus verpflichtet sein, 

 entsprechende Verrechnungspreisdokumentationen zu erstellen. Hierzu gehört auch die Bereitstellung eines sogenannten MasterFiles zu 
den allgemeinen im Konzern geltenden Verrechnungspreisrichtlinien sowie eines sogenannten LocalFiles zu den tatsächlich im jeweiligen 
Land angewandten Verrechnungspreisen.
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barung zwischen der Schweiz und Italien über die 
Besteuerung der Grenzgänger und den finanziellen 
Ausgleich zugunsten der italienischen Grenzge
meinden von 1974 36 ersetzen. Ausserdem sollen 
Gespräche über die Revision einzelner Punkte des 
DBA zwischen der Schweiz und Italien aufgenom
men werden. Das Grenzgängerabkommen beinhal
tet im Wesentlichen folgende Punkte: 
– es beruht auf Reziprozität; 
–  es definiert die Grenzgängergebiete (in der 

Schweiz: die Kantone Graubünden, Tessin 
und Wallis; in Italien: die Regionen Lombar
dei, Piemont, Aostatal und die Autonome 
Provinz Bozen); 

–  das Abkommen findet Anwendung auf Grenz
gänger, deren Wohngemeinde nicht mehr als 
20 km entfernt von der Grenze liegt und die 
grundsätzlich jeden Tag in ihren Ansässig
keitsstaat zurückkehren; 

–  der Staat, in dem die Arbeit ausgeübt wird, 
wird das Lohneinkommen bis zu einem Anteil 
von 70 % der ordentlichen Einkommenssteu
er unterwerfen. Der Ansässigkeitsstaat wird 
sodann seine Einkommenssteuern erheben 
und dabei die ausländische Steuer anrech
nen; 

–  es findet ein elektronischer Informations
austausch über das Lohneinkommen der 
Grenzgänger statt; 

–  das Abkommen wird alle fünf Jahre über
prüft. 

Es wird erwartet, dass das Abkommen von Italien 
nicht vor den nächsten Wahlen 2018 unterzeichnet 
werden wird. In diesem Fall würde das Abkommen 
wahrscheinlich per 1. Januar 2019 in Kraft treten.

C

Entwicklungen multi
lateraler Abkommen

1 BEPS-Übereinkommen

Die Schweiz hat am 7. Juni 2017 in Paris zusammen 
mit knapp 70 weiteren Staaten und Territorien das 
multilaterale Instrument zur Umsetzung von Mass
nahmen zur Verhinderung der Gewinnsteuerkür
zung und Gewinnverlagerung unterzeichnet (MLI). 
Damit kann die Schweiz bestehende DBA effizient 
an die im Rahmen der Massnahmen gegen Gewinn

steuerkürzung und Gewinnverlagerung, dem soge
nannten Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
Projekt, vereinbarten Mindeststandards anpassen.

a) Inhalt des MLI

Das MLI enthält die nachfolgend dargelegten 
 Massnahmen, wobei für die Staaten diverse Wahl
rechte bestehen und nicht sämtliche Massnahmen 
zwingend umzusetzen sind. Die Ausführungen be
treffend die Schweiz beziehen sich auf den Stand  
zu Beginn des Vernehmlassungverfahrens vom  
20. Dezember 2017:
–  Neutralisierung der Effekte hybrider 

Gestaltungen: Mittels dieser Bestimmun
gen soll die Besteuerung transparenter Ge
sellschaften und Gesellschaften mit doppel
ter Ansässigkeit sichergestellt und gleichzei
tig deren Doppelbesteuerung vermieden 
werden. Diese Bestimmungen gehören nicht 
zum Mindestinhalt des MLI.

  Haltung Schweiz: Keine Übernahme. Die 
Schweiz wird jedoch zukünftig Erträge oder 
Vermögen, welche nach den DBA Bestim
mungen von der Steuer grundsätzlich befreit 
werden, nur noch dann von der Steuer be
freien, wenn sie im anderen Staat besteuert 
wurden. Dadurch leistet die Schweiz einen 
Beitrag zur Bekämpfung von Abkommens
missbrauch (doppelte Nichtbesteuerung).

–  Verhinderung von Abkommensmiss-
brauch: Die unterzeichnenden Staaten ver
pflichten sich, eine Doppelbesteuerung auf 
Einkommen und Kapital zu beseitigen ohne 
dabei Möglichkeiten zur Nichtbesteuerung 
oder zur reduzierten Besteuerung durch 
Steuerhinterziehung und umgehung zu 
schaffen. Insbesondere soll Abkommens
missbrauch verhindert werden, indem Vor
teile aus der Nutzung eines DBA nicht ge
währt werden, falls der Erhalt dieser Vorteile 
der Hauptgrund für eine Gestaltung oder 
Transaktion war und deren Gewährung nicht 
dem Sinn und Zweck des DBA entsprechen 
würde (HauptzwecktestRegel). Daneben 
werden weitere Massnahmen, zum Beispiel 
zur Verhinderung von Missbrauch bei Trans
aktionen im Zusammenhang mit der Über
tragung von Dividenden oder zur Vermei
dung von Missbrauch durch die Nutzung von 
passiven Betriebsstätten in Niedrigsteuer
ländern, vorgeschlagen.

36  SR 0.642.045.43.
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  Haltung Schweiz: Übernahme des erweiter
ten Abkommenszwecks in der Präambel so
wie Übernahme der HauptzwecktestRegel, 
da diese Massnahmen obligatorischer Min
destinhalt des MLI sind. Keine Aufnahme 
weiterer Missbrauchsbestimmungen. 

–  Verhinderung künstlicher Umgehung 
des Betriebsstättenstatus: Mittels diesen 
Bestimmungen soll verhindert werden, dass 
Gesellschaften ihr Geschäftsmodell in den 
jeweiligen Staaten so gestalten, dass eine in 
einem Vertragsstaat vorhandene Betriebs
stätte aufgrund von Ausnahmen oder fehlen
den Definitionen in den DBA nicht besteuert 
wird. 

  Haltung Schweiz: Keine Übernahme, da nicht 
Mindestinhalt des MLI.

–  Verbesserung der Streitbeilegungsme-
chanismen zwischen DBA-Staaten: Die
se Bestimmungen sollen den Streitbeile
gungsmechanismus verbessern, indem sie 
der steuerpflichtigen Person die Möglichkeit 
geben, sich gegen eine Besteuerung zur 
Wehr zu setzen, welche aus ihrer Sicht gegen 
das anwendbare DBA verstösst. Sie ermög
licht es, den Fall bei einer zuständigen Be
hörde der Abkommensstaaten innerhalb von 
drei Jahren vorzubringen. Die Behörden ver
pflichten sich, sich zu bemühen, eine Eini
gung untereinander zu erzielen und die Be
stimmungen des DBA gemeinsam zu inter
pretieren. Ausserdem enthält dieser Teil die 
Verpflichtung der Staaten, eine Gegenbe
richtigung bei Verrechnungspreisanpassun
gen zu ermöglichen bzw. bei Verrechnungs
preisanpassungen Zugang zum Verständi
gungsverfahren zu gewährleisten und die  
im Verständigungsverfahren erarbeitete Lö
sung zu implementieren. 

  Haltung Schweiz: Übernahme der Massnah
men, da Mindeststandard des MLI und von 
der Schweiz in diversen DBA ohnehin bereits 
umgesetzt.

–  Einführung eines Schiedsverfahrens: 
Die Vertragsstaaten können sich dafür ent
scheiden, ein für die Vertragsstaaten obliga
torisch verbindliches Schiedsverfahren ein
zuführen, welches bei Abkommensstreitig
keiten zum Tragen kommt. Dieses Verfahren 
kann jedoch nur dann zur Anwendung ge
bracht werden, wenn sich beide DBAStaa
ten für ein verbindliches Schiedsverfahren 
ausgesprochen haben. 

  Haltung Schweiz: Übernahme der Massnah
me durch die Schweiz.

b) Umsetzung durch die Schweiz

Die Vernehmlassung zum MLI wurde am 20. De
zember 2017 eröffnet und wird nun das ordentliche 
Genehmigungsverfahren durchlaufen. Das Inkraft
treten des vom Bundesrat nun unterzeichneten  
MLI inkl. der darin angebrachten Vorbehalte ist auf 
die zweite Hälfte des Jahres 2019 vorgesehen, mit 
frühestem Wirksamwerden im Jahr 2020. 

Das MLI ist nach Ansicht der Schweiz grundsätzlich 
selbständig wirksam und parallel zu den DBA an
wendbar. Zur Erhöhung der Rechtsicherheit und 
Übersichtlichkeit hat sich die Schweiz jedoch ent
schieden, die durch das MLI erforderlichen Ände
rungen in den betroffenen DBA nachzuführen und 
diese somit anzupassen. 

Die Schweiz hat sich bereit erklärt, «ihr MLI»  
mit folgenden Staaten umzusetzen: Argentinien, 
Chile, Indien, Island, Italien, Liechtenstein, Litau
en, Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal, Süd
afrika, Tschechien und der Türkei. Diese Staaten 
sind mit der «Massnahmenauswahl» der Schweiz 
einverstanden und haben in Aussicht gestellt, sich 
mit der Schweiz über die Formulierung der nötigen 
Anpassungen der DBA zu einigen. Als alternative 
Vorgehensweise besteht die Möglichkeit, DBA di
rekt auf dem bilateralen Weg anzupassen und die 
MLI Massnahmen so umzusetzen, ohne dass sich 
die beiden Staaten eines MLI bedienen. Diese 
Vorgehens weise wurde mit Grossbritannien ge
wählt, wo am 30. November 2017 ein Änderungs
protokoll zum DBA unterzeichnet wurde.

c) Fazit

Da die Schweiz im Moment nur 14 von insgesamt 
über 90 DBA mittels MLI anzupassen beabsichtigt 
und beim MLI mit wenigen Ausnahmen nur den Min
destinhalt übernommen hat, sind die unmittelbaren 
Auswirkungen des MLI auf Personen mit Sitz/Wohn
sitz in der Schweiz eher begrenzt. Wie aber die An
passung des DBA mit Grossbritannien zeigt, ist da
von auszugehen, dass die Schweiz in Zukunft weite
re DBA auf dem bilateralen Weg an die Bestimmun
gen des MLI anpassen wird, weshalb die Entwicklung 
der relevanten DBA im Auge zu behalten sind.

International tätige Unternehmen, welche DBA 
nutzen, sollten sicherstellen, dass ihre Gesell
schaften vor Ort jeweils über die notwendige Sub
stanz verfügen und diese Substanz mit der erziel
ten Wertschöpfung übereinstimmt. Dadurch wird 
die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der DBA 
sichergestellt. Die Massnahmen zu hybriden Ge
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staltungen und zur künstlichen Umgehung von Be
triebsstätten werden zwar von der Schweiz nicht 
übernommen, sie können aber für multinationale 
Unternehmen trotzdem relevant sein, werden sie 
doch zum Beispiel von der EU im Rahmen ihrer wei
teren AntiMissbrauchsbestimmungen umgesetzt 
(ATAD I und II vgl. nachfolgend D 2).

Positiv aus Sicht der steuerpflichtigen Unterneh
men und Personen sind die im MLI vorgesehenen 
Massnahmen zur Streitbeilegung und das optional 
vorgesehene Schiedsverfahren zu werten. 

Nach der nun vorgesehenen Anpassung der DBA, 
auf bilateralem Weg oder mittels MLI, sowie den 
bereits vollzogenen Gesetzesänderungen im Be
reich des Informationsaustauschs 37, hat die Schweiz 
bis auf die Abschaffung der StatusGesellschaften 
grundsätzlich den globalen Mindeststandard des 
BEPSProjekts umgesetzt.

D

Entwicklungen in der EU

1 Die Schweiz auf grauer Liste

Die EUFinanzminister haben am 5. Dezember 2017 
die Schweiz zusammen mit anderen Staaten, wie 
Liechtenstein oder die Türkei, auf eine graue Liste 
der nicht kooperativen Steuergebiete, die soge
nannte Watchlist, gesetzt. Zwar ist die Schweiz 
damit nicht auf der schwarzen Liste von Drittstaa
ten, welche die EU in Steuersachen als «nicht ko
operativ» betrachtet, aber die EU erhöht damit den 
Druck auf die Schweiz, ihre Steuergesetze anzu
passen. Dabei geht es primär um die Abschaffung 
der Statusgesellschaften, wie dies im Jahr 2014 in 
Aussicht gestellt worden war und durch die Unter
nehmenssteuerreform III bis Ende 2018 hätte voll
zogen werden sollen. Von Staaten auf der Watchlist 
erwartet die EU die Umsetzung der versprochenen 
Massnahmen bis Ende 2018 (Entwicklungsländer: 
2019), was mit Blick auf die Schweiz und den Stand 
der Steuervorlage 17 unrealistisch ist.

Unmittelbare Auswirkungen sind durch die Aufnah
me auf der Watchlist nicht zu erwarten. Allerdings 
sind Sanktionen einzelner EUStaaten möglich.

2 Massnahmen der EU gegen Steuer-
vermeidungspraktiken: Ausweitung der 
Anti-Hybrid-Regeln auf Drittstaaten 

Die EUStaaten vereinbarten am 21. Februar 2017 
Anpassungen zu den am 8. August 2016 in Kraft 
getretenen AntiMissbrauchsbestimmungen (Anti 
Tax Avoidance Directive; ATAD I). Diese Bestim
mungen sind von den EUStaaten bis spätestens 
Ende 2018 ins nationale Recht zu überführen, so
dass sie ab 1. Januar 2019 (Wegzugsbesteuerung: 
ab 1. Januar 2020) angewendet werden können. Zu 
den bisher vereinbarten AntiMissbrauchsbestim
mungen gehört unter anderem die Einführung von 
AntiHybridRegeln innerhalb der EU. Mit der nun 
verabschiedeten Änderung der AntiMissbrauchs
bestimmungen (ATAD II) werden die geltenden 
Regeln zur Neutralisierung der Effekte hybrider 
Gestaltungen erweitert und richten sich neu auch 
gegen hybride Gestaltungen in Steuersystemen 
von Ländern ausserhalb der EU. Die geänderten 
Bestimmungen müssen von den EUStaaten bis 
zum 1. Januar 2020 umgesetzt werden.38

Die ATAD II Bestimmungen finden nur im Falle von 
nahestehenden Gesellschaften bzw. Betriebsstät
ten oder im Rahmen einer «strukturierten Gestal
tung» Anwendung, nicht jedoch bei unabhängigen 
Dritten.

Hybride Gestaltungen zeichnen sich dadurch aus, 
dass der Rechtsträger oder dessen Erträge durch 
die beteiligten Staaten steuerlich unterschiedlich 
behandelt werden und dadurch ein steuerlicher 
Vorteil entsteht. Die Definition der hybriden Ge
staltungen wird durch ATAD II erweitert und bein
haltet neu die folgenden hybriden Gestaltungen,
–  die zu einem doppelten Abzug führen;
–  die zu einem Abzug unter gleichzeitiger 

Nichtberücksichtigung des Ertrages führen;
–  unter Beteiligung einer Betriebsstätte;
–  die bei mehr als einer der beteiligten Partei

en zu einer Ermässigung der Quellensteuer 
führen;

–  unter Beteiligung eines hybriden Unterneh
mens in der EU (umgekehrte hybride Gestal
tung, ReverseHybrids);

–  sowie Inkongruenzen bei der Steueransäs
sigkeit.

37  Bundesgesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG), Steueramtshilfegesetz (StAHiG) 
und ALBAG.

38  Ausgenommen davon sind die Bestimmungen zu den sogenannten ReverseHybrids, welche spätestens ab dem 1. Januar 2022  anzuwenden 
sind. Eine ReverseHybrid Gestaltung besteht dann, wenn ein transparentes Unternehmen in einem EUStaat gegründet oder nieder
gelassen ist und die Anteile dieses Unternehmens von einem assoziierten, nicht ansässigen Unternehmen gehalten werden, in dessen 
Ansässigkeitsstaat das Unternehmen als nicht transparent behandelt wird.
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Falls derartige hybride Gestaltungen zu steuerli
chen Vorteilen führen, sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, Zahlungen, Gewinne oder Verluste 
nicht zu akzeptieren oder als steuerbaren Gewinn 
aufzurechnen. 

Mit dieser Ergänzung liegen die europäischen Anti
Missbrauchsbestimmungen nun vollständig vor, 
weshalb international tätige Unternehmen spätes
tens jetzt prüfen sollten, ob die Regeln (v. a. Zins
schranken, Hinzurechnungsbesteuerung und Hyb
ridNormen) für sie Nachteile zur Folge haben und 
deshalb Strukturen oder Verträge allenfalls anzu
passen sind.

Neben der Umsetzung dieser Normen haben im 
Jahr 2017 diverse Staaten zusätzliche Missbrauchs
bestimmungen in ihr nationales Steuerrecht auf
genommen. Dabei ist vor allem die Einführung einer 
sogenannten Lizenzschranke in Deutschland zu er
wähnen, die auch auf Schweizer Unternehmen mit 
Bezug zu Deutschland Auswirkungen haben kann.
  

3 Ausblick

a) Offenlegungspflichten für aggressive 
 Steuerplanung

Am 21. Juni 2017 informierte die EUKommission 
über neue Transparenzvorschriften für in der EU 
ansässige Intermediäre im Bereich der Steuerpla
nung. Sie folgt dabei einem OECD Vorschlag. Ähn
liche Meldepflichten kennen bereits Großbritan-
nien, Irland, Portugal, USA, Kanada, Südafrika und 
Australien. 

Bei Intermediären im Sinne der EUVorschriften 
handelt es sich um sämtliche Gesellschaften oder 
Personen, die ihren Kunden dabei helfen können, 
Steueraufwand zu vermeiden oder zu senken. Dar
unter fallen zum Beispiel Beratungsfirmen, Ban
ken, Steuerberater, Rechtsanwälte oder Buchhal
ter. Diese Intermediäre sollen dem lokalen Fiskus 
Meldung erstatten müssen, wenn sie aufgrund des 
Einsatzes bestimmter grenzüberschreitender Mo
delle bei ihren Kunden aggressive Steuerplanungs
massnahmen vermuten. Nach dem Vorschlag muss 
ein Modell gemeldet werden, wenn mindestens ei
nes von mehreren vordefinierten Merkmalen, so
genannte Hallmarks, zutrifft. Derzeit vorgesehene 
Kriterien sind zum Beispiel: 
–  grenzüberschreitende Zahlungen an Emp

fänger in Niedrigsteuerländer; 

–  Einbezug von Staaten, die Vorschriften ge
gen die Geldwäscherei nicht oder nur unzu
reichend umgesetzt haben; 

–  Modelle, die gewisse Meldepflichten, wie zum 
Beispiel den AIA, umgehen sollen.

EUStaaten, in denen Modelle gemeldet werden, 
sind verpflichtet, diese Informationen vierteljähr
lich mit den betroffenen Steuerbehörden anderer 
EUStaaten auszutauschen. Wenn kein Intermediär 
bzw. kein in der EU ansässiger Intermediär in die 
Planung involviert ist, wird der Steuerpflichtige 
selbst meldepflichtig. Dies kann zum Beispiel der 
Fall sein, wenn unternehmensinterne Steuerabtei
lungen ein Steuerplanungsmodell umsetzen.

Die neuen Vorschriften sollen am 1. Januar 2019 in 
Kraft treten. Ab dann sind EU-Staaten verpflichtet, 
alle drei Monate entsprechende Informationen aus
zutauschen.

b) Gemeinsame (konsolidierte) Körperschafts
steuer Bemessungsgrundlage 

Weiter plant die EU, die Gewinnermittlung für Un
ternehmen mit einem konsolidierten Umsatz von 
mindestens EUR 750 Mio. zu harmonisieren, indem 
sie ein einheitliches Regelwerk zur Berechnung der 
steuerbaren Gewinne innerhalb der gesamten EU 
schafft. Im Rahmen dieser Harmonisierung ist 
ebenfalls die Einführung eines erhöhten Abzugs  
für Forschungs und Entwicklungsaufwand (F&E
Aufwand) geplant. Zudem ist die Schaffung eines 
Freibetrags für Wachstum und Investitionen vorge
sehen. Für neues Eigenkapital soll – ähnlich eines 
fiktiven Abzugs für Zinsen – ein Betrag abgesetzt 
werden dürfen, der sich aus einem Zinssatz zuzüg
lich einer Risikoprämie zusammensetzt. Das In
krafttreten dieser Regelungen ist per 1. Januar 
2019 vorgesehen. 

Diese harmonisierte Gewinnermittlung soll der 
 erste Schritt zur Einführung einer konsolidierten 
steuerlichen Gewinnermittlung auf Konzernstufe 
sein, deren Ergebnis dann mittels einer Formel ba
sierend auf Vermögenswerten, Mitarbeitern und 
Umsatz auf die einzelnen Gruppenmitglieder auf
geteilt und nach den lokal anwendbaren Steuersät
zen besteuert werden soll. Damit käme ein ähn
liches Modell zur Anwendung, wie dies heute in der 
Schweiz im Rahmen der interkantonalen Steuer
ausscheidung der Fall ist. Die konsolidierte steuer
liche Gewinnermittlung ist innerhalb der EU jedoch 
umstritten und soll frühestens per 1. Januar 2021 
in Kraft treten. 



31

c) Besteuerung der digitalen Wirtschaft

Ausserdem befasst sich die EUKommission mit der 
Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Langfristig 
sind die Einführung von neuen Vorschriften zu 
 virtuellen Betriebsstätten sowie neue Verrech
nungspreis und Gewinnzuweisungsregeln geplant. 
Kurzfristig kann sich die EUKommission alter nativ 
Sofortmassnahmen vorstellen, welche v. a. von 
Frankreich und Deutschland unterstützt werden. 
Es handelt sich dabei um die Einführung einer 
 Ausgleichssteuer auf Umsätzen von digitalen Un
ternehmen, die Einführung einer Quellensteuer auf 
grenzüberschreitenden digitalen Transaktionen und 
gesammelten (Personen)Daten sowie die Einfüh
rung einer lokalen Abgabe auf grenzüberschreiten
den Umsätzen aus OnlineWerbung. 

d) Fazit 

Die Entwicklungen innerhalb der EU gehen weiter 
Richtung Transparenz und Verhinderung von Miss
brauch, vermehrt auch unter «Inpflichtnahme» 
Dritter wie Banken oder Berater. 

Sollte eine einheitlich konsolidierte Gewinnermitt
lung eingeführt werden, geht der Trend eher weg 
vom Drittvergleichsprinzip, massgebend sind dann 
Faktoren wie Aktiven, Mitarbeiter und Umsatz. Dies 
zeigt sich auch bei den Ansätzen zur Besteuerung 
der digitalen Wirtschaft. 

Auch bei den Unternehmen stehen die Themen 
Compliance und Risikoeinschätzung vermehrt im 
Fokus. Weiter wurden – auch von den USA – zu
sätzliche Massnahmen eingeführt, womit beson
ders tiefe Steuerbelastungen mittels controlled 
foreign corporation (CFC) Rules «korrigiert» wer
den. Kompetitive Steuersätze bleiben für Staaten 
sicherlich nach wie vor ein Standortvorteil, wobei 
eine allzu tiefe Belastung sich weniger lohnen dürf
te als in früheren Jahren. 

E

Entwicklungen in den 
USA

US-Steuerreform

Am 22. Dezember 2017 hat USPräsident Donald 
Trump das Gesetz zur USSteuerreform, den «Tax 
Cut and Jobs Act», unterschrieben. Damit wurde die 

grösste Reform des USSteuersystems seit 1986 
bereits auf den 1. Januar 2018 wirksam. Die Reform 
betrifft sowohl natürliche als auch juristische Perso
nen. Zielsetzung der Reform im Bereich der Unter
nehmenssteuern ist die Steigerung der Attraktivität 
der USA als Investitionsstandort, gleichzeitig soll 
die Verlagerung von Erträgen ins Ausland verhin
dert werden. Die Steuerreform betrifft ausschliess
lich die Bundessteuern. Die von den Bundesstaaten 
zusätzlich erhobene StateTax fällt unverändert an.

1 Einkommenssteuern

Bis auf ein paar wenige Ausnahmen sinken die Ein
kommenssteuersätze für sämtliche Steuerpflich-
tige. Der maximale Grenzsteuersatz für natürliche 
Personen sinkt von 39.6 % auf 37 %. Zusätzlich 
werden die pauschalen Abzüge auf dem steuer
baren Einkommen (ähnlich der Sozialabzüge im 
schweizerischen Steuerrecht) beinahe verdoppelt, 
gleichzeitig werden allerdings andere individuelle 
Abzüge (inkl. Abzüge für lokale und gliedstaatliche 
Steuern) reduziert. Alle individuellen Steuerabzüge 
sind neu auf Ende 2025 beschränkt, so dass der 
Kongress spätestens zu diesem Zeitpunkt über de
ren allfällige Verlängerung entscheiden muss.

2 Unternehmenssteuern

Die wichtigste Änderung im Bereich der Unterneh
menssteuern betrifft die Umstellung von einer glo
balen Besteuerung der in den USA ansässigen Un
ternehmen zu einem territorialen System (aller
dings nur mit Blick auf juristische und nicht auf 
natürliche Personen). Damit übernimmt die USA die 
vorherrschende internationale Praxis. Da die Ge
winne aufgrund des bisher geltenden Systems der 
globalen Besteuerung häufig in ausländischen 
Tochtergesellschaften «parkiert» und in den USA 
deshalb nicht besteuert wurden, müssen diese nun 
zwingend in Folge der Umstellung auf das Territo
rialprinzip in der USA versteuert werden. Die Sätze 
für diese einmalige Nachversteuerung der seit 
1986 noch nicht besteuerten Gewinne liegen bei 
15.5 % (einbehaltene Gewinne, welche in Finanz
mittel gehalten werden) bzw. 8 % (einbehaltene 
Gewinne, welche in illiquiden Anlagen gehalten 
werden). Weiter wurden die folgenden wesentli
chen Punkte mit der Steuerreform umgesetzt:

a) Senkung des Gewinnsteuersatzes

Der Gewinnsteuersatz auf Bundesebene wird von 
35 % auf 21 % gesenkt.
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b) Befreiung ausländischer Beteiligungs
erträge

Dividendeneinkünfte aus ausländischen Beteiligun
gen, welche mindestens ein Jahr gehalten wurden 
und an welchen die USGesellschaft eine Beteili
gung von mindestens 10 % hat, sind künftig steu
erfrei. Der Gewinn aus dem Verkauf einer solchen 
Beteiligung wird jedoch nur bis zur Höhe der kumu
lierten anteiligen Gewinne dieser Tochtergesell
schaft von der Steuer befreit.

c) Zusätzliche Abschreibungen

Es wird eine Einmalabschreibung auf bestimmten 
bis Ende 2022 angeschafften Wirtschaftsgütern 
zugelassen. Ab 2023 wird die Zusatzabschreibung 
jährlich um 20 % bis auf null im Jahr 2027 gesenkt. 

d) Steuervergünstigungen

Zwar bleibt die steuerliche Förderung von F&E
Aufwand bestehen, dafür werden diverse Abzugs
möglichkeiten eingeschränkt. Neu muss der F&E
Aufwand aktiviert und über eine Zeitdauer von fünf 
Jahren bzw. ausländische Investitionen sogar über 
15 Jahre abgeschrieben werden. Dies gilt für Auf
wendungen, welche nach 2021 anfallen bzw. be
zahlt werden. 

e) Mindestbesteuerung und Verlustvortrag

Neu wird die Anrechnung der Verlustvorträge auf 
maximal 80 % des steuerbaren Gewinnes limitiert. 
Im Gegenzug wird der Verlustvortrag bis auf weni
ge Ausnahmen zeitlich unbegrenzt zugelassen. 

f) Vorschriften mit dem Ziel einer 
 Mindestbesteuerung

– Zinsschranke

  Für Unternehmen mit einem Umsatz von 
über USD 25 Mio. wird der Abzug des Netto
zinsaufwandes ab 2018 bis 2021 auf maximal 
30 % des Gewinns vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) bzw. ab 2022 auf 
30 % des Gewinns vor Zinsen und Steuern 

(EBIT) beschränkt. Nicht zum Abzug zuge
lassene Zinsen können zeitlich ohne Be
schränkung vorgetragen werden. Die Zins
schranke betrifft sowohl Zinszahlungen an 
nahestehende als auch an unabhängige Ge
sellschaften.

–  Einschränkung grenzüberschreitender 
Betriebsausgaben: «Base erosion 
 anti-abuse tax» (BEAT)

 
Unternehmen mit durchschnittlichen Brutto
einnahmen von mindestens USD 500 Mio. 
und steuerlich abzugsfähigen Aufwendungen 
(Zinsen, Lizenzzahlungen, Abschreibungen 
auf übernommenen Sachanlagen, Manage
ment Fees etc.) aus Transaktionen mit nahe
stehenden ausländischen Gesellschaften 
von mindestens 3 % (2 % im Falle von Ban
ken und gewissen Wertschriftenhändlern) 
unterliegen neu einer Beschränkung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit dieser Zahlun
gen. 

  Der zu Kontrollzwecken angesetzte Gewinn 
(«modified taxable income») eines solchen 
Unternehmens bestimmt sich durch den aus
gewiesenen steuerbaren Gewinn, zuzüglich 
der vorgenommenen erfolgswirksamen Zah
lungen («base erosion payments») an solche 
nahestehende Gesellschaften 39. Die US
Steuer auf diesem «modified taxable in
come» darf mit Ausnahme von gewissen 
Steuererleichterungen (sog. «tax credits») 
durch Zahlungen an ausländische Konzern
gesellschaften nicht unter 10 % (in 2018 5 %, 
ab 2019 bis 2025 10 %, ab 2026 12.5 %) fal
len. Falls die USSteuer unter diesen Wert 
fällt, wird sie durch BEAT auf diesen Wert 
erhöht. Für Banken gelten um 1 % höhere 
Steuersätze. 

– Besteuerung von Erträgen aus 
 immateriellen Wirtschaftsgütern

   Die Hinzurechnungsbesteuerung für eine 
durch ein USUnternehmen zu mindestens 
10 % gehaltene ausländische Konzerngesell
schaft (controlled foreign company; CFC) 
wird ausgeweitet auf bestimmte Einkünfte 
aus immateriellen Wirtschaftsgütern («glo
bal intangible lowtaxed income»; GILTI). Im 

39  Warentransaktionen sowie bestimmte Derivatgeschäfte und Zahlungen für Dienstleistungen ohne Gewinnzuschlag («service cost 
method») werden von BEAT grundsätzlich nicht erfasst. Zahlungen für konzerninterne Versicherungsleistungen werden jedoch explizit als 
«base erosion payments» erfasst.
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Prinzip handelt es sich bei GILTI um den 
NettoErtrag der CFC, welcher die ordentli
che Rendite aus materiellen Vermögenswer
ten übersteigt. Falls im Ausland keine Steuer 
auf den konsolidierten GILTI Gewinnen be
zahlt wird, sind diese GILTI Gewinne mit 
10.5 % (ab 2026: 13.125 %) anteilig zu der 
Beteiligungshöhe an den ausländischen Kon
zerngesellschafen durch das USUnterneh
men zu versteuern. 

  Für GILTI Gewinne, welche im Ausland be
steuert wurden, wird eine Doppelbesteue
rungsentlastung von 80 % gewährt. Das be
deutet, dass GILTI Gewinne im Ausland mit 
mindestens 13.125 % (ab 2026: 16.406 %) 
besteuert werden müssen, damit keine zu
sätzlichen Steuern in den USA anfallen. 

  Als «Gegenstück» zu dieser Hinzurech
nungsbesteuerung bzw. als Anreiz immate
rielle Vermögenswerte durch USUnterneh
men zu halten, ist die Einführung eines 
Steuerprivilegs, ähnlich einer weit gefassten 
Patentbox für Einkünfte aus der Verwertung 
immaterieller Wirtschaftsgüter durch US
Unternehmen im Ausland («foreign derived 
intangible income»; FDII), vorgesehen. Das 
Einkommen muss aus Dienstleistungs, Li
zenz oder Verkaufserlösen eines USUnter
nehmens an unabhängige Dritte im Ausland 
stammen (Berechnung analog GILTI). Ein
künfte aus Transaktionen mit verbundenen 
Unternehmen werden nur erfasst, wenn das 
Wirtschaftsgut vom verbundenen Unter
nehmen am Markt abgesetzt bzw. verwertet 
wird. Für dieses Einkommen gilt ein effek
tiver Steuersatz von 13.125 % (ab 2026: 
16.406 %). 

– Anti-Hybrid Massnahmen

  Verschiedene Massnahmen sollen verhin
dern, dass ein USUnternehmen Aufwen
dungen im Zusammenhang mit Zins bzw. 
Lizenzzahlungen oder eine Steuerbefreiung 
ausländischer Dividendenerträge geltend 
macht, welche bei der nahestehenden Ge
genpartei nicht als Einkommen besteuert 
werden. 

 Es ist nachvollziehbar, dass die USA die Unterneh
menssteuern auf ein international konkurrenzfähi
ges Niveau senkt. Der Wechsel von einer Globalbe
steuerung zu einem territorialen Steuersystem mit 
Freistellung der ausländischen Beteiligungserträge 
ist eine Annäherung an die Steuersysteme der 

meisten OECDStaaten. Durch die Ausweitung der 
CFCRegeln sowie die Beibehaltung bereits beste
hender Gewinnhinzurechnungsregeln handelt es 
sich jedoch weiterhin nicht um ein rein territoriales 
Steuersystem. 

 Die Schweiz bleibt mit ihren eher tiefen Steuersät
zen für USUnternehmen attraktiv, beträgt doch 
der aus Bundes und Staatssteuer kombinierte 
Steuersatz in den USA auch nach der USSteuerre
form im Durchschnitt weiterhin ca. 26 %. Zudem 
sind im Zuge der Steuervorlage 17 in den meisten 
Kantonen erhebliche Steuersatzsenkungen bei der 
Unternehmenssteuer geplant. 

Aus Sicht eines Schweizer Unternehmens sind je
doch die folgenden Punkte zu beachten:

 Da die Verrechnungssteuer bei Dividendenzahlun
gen in die USA mindestens 5 % beträgt und diese 
Steuer in den USA aufgrund der Steuerbefreiung 
ausländischer Dividenden nicht mehr angerechnet 
werden kann, handelt es sich nun um eine endgül
tige Belastung. Dies macht Dividendenzahlungen 
aus der Schweiz an eine USMuttergesellschaft 
unattraktiver. Bei einem Vergleich zwischen der 
CH und USSteuerbelastung sind diese 5 % fak
tisch zum Schweizer Steuersatz dazu zu zählen.

 Die Ausweitung der CFC-Regeln (GILTI) führt quasi 
zu einer Mindestbesteuerung auslän discher Kon
zerngesellschaften, welche nur wenige Sachanla
gen bzw. viel immaterielle Vermögenswerte halten. 
Für USKonzern gesellschaften in der Schweiz wer
den die im Rahmen der Steuervorlage 17 geplante 
PatentBox ebenso wie besonders tiefe ordentliche 
Steuersätze daher eher geringe steuerliche Vortei
le bringen.

Die neu eingeführte präferenzielle Besteuerung 
von Erträgen aus immateriellen Vermögenswerten, 
die Besteuerung des GILTI Einkommens sowie 
BEAT stehen ebenso wenig im Einklang mit den 
Grundsätzen der OECD wie die von den USA nun 
eingeführte PatentBox. BEAT benachteiligt au
sserdem Dienstleistungen, welche von einer aus
ländischen Konzerngesellschaft erbracht werden 
und kann im Extremfall zu einer Besteuerung sol
cher Dienstleistungen mit zusätzlichen 10 % füh
ren. Die im Rahmen des GILTI Einkommens defi
nierten CFCRegeln gehen zudem weit über die von 
der OECD empfohlenen CFCRegeln hinaus. Es wird 
interessant sein zu sehen, ob und wie die OECD und 
die EU auf diese Benachteiligung ausländischer Un
ternehmen reagieren werden.
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F

Entscheide

1 Urteile in Sachen Amtshilfe

a)  Amtshilfe basierend auf gestohlenen Daten?

Im Entscheid vom 16. Februar 2017 40 diskutierte 
das Bundesgericht (BGer) die Frage der Rechtmä
ssigkeit der Amtshilfe, wenn ein Ersuchen auf im 
Ausland gestohlenen Daten basiert. Beim Be
schwerdeführer handelte es sich um einen in der 
Schweiz wohnhaften Franzosen, welcher unter an
derem vorbrachte, das Amtshilfegesuch der fran
zösischen Steuerbehörde stütze sich auf gestohle
ne Daten und verletze somit das im DBA zwischen 
der Schweiz und Frankreich (Art. 28 Abs. 3 lit. b 
DBA CH/FR) und im Steueramtshilfegesetz (Art. 7 
lit. c StAhiG) statuierte Gebot von Treu und Glau
ben. Vorliegend habe eine UBSMitarbeiterin eine 
Liste mit 600 Kundennamen illegal entwendet und 
den französischen Behörden weitergeleitet.

Das BGer hielt fest, das DBA CH/FR stelle  keine 
Grundlage dar, um die Amtshilfe deshalb zu verwei
gern, weil der ersuchende Staat (in casu Frank
reich) sein Gesuch angeblich auf unrechtmässig 
erlangte Informationen abstützte. Das StAhiG las
se eine Verweigerung der Amtshilfe nur dann zu, 
wenn die Beschaffung der gesuchsrelevanten Da
ten tatsächlich in der Schweiz strafrechtlich ver
folgt werden könnte .41 Da im vorliegenden Fall – 
der sich im Ausland zugetragen hatte – weder eine 
Verletzung des Bankgeheimnisses noch eine Ver
letzung des Fabrikations und Geschäftsgeheim
nisses oder ein Verstoss gegen das Verbot des 
wirtschaftlichen Nachrichtendienstes vorliege, lie
ge kein Verstoss gegen Treu und Glauben vor und 
könne daher die Auslieferung der Daten auch auf
grund des StAhiG nicht verweigert werden. Aus 
diesem Grund wurde die Übermittlung der Daten an 
die französische Steuer behörde zugelassen.

Im BGerEntscheid vom 17. März 2017 42 ging es 
ebenfalls um die Frage der Amtshilfe basierend auf 
gestohlenen Daten. Im Gegensatz zum oben be
schriebenen Fall waren die Daten jedoch in der 
Genfer Niederlassung der HSBC entwendet und 
ausländischen Behörden zugestellt worden, womit 

eine in der Schweiz strafbare Handlung vorlag. 
Deshalb wurde das französische Amtshilfeersu
chen, welches gestützt auf die vom besagten Da
tendieb erhaltenen Daten eingereicht worden war, 
basierend auf Art. 7 lit. c StAhiG für unzulässig 
erklärt. 

Noch offen ist die Frage, wie es sich verhält, wenn 
die Daten zwar aus einem Delikt in der Schweiz 
stammen, der Staat, der das Amtshilfeersuchen 
stellt, diese aber nicht vom Datendieb selber, son
dern mittels eines Amtshilfeersuchens an den 
Staat, der die Daten beim Delinquenten erworben 
hat, erhalten hat. Das Bundesverwaltungsgericht 
(BVGer) 43 bejahte in einem solchen Fall die Pflicht 
der Schweiz zur Amtshilfe, da die Daten diesfalls 
auf legale Weise (mittels Amtshilfe) von einem 
Drittstaat erworben werden und somit keine Ver
letzung von Treu und Glauben vorliege. Der Fall ist 
beim BGer hängig. 

b)  Zulässiges Amtshilfeersuchen oder  
Fishing Expedition?

Am 18. März 2014 hat die norwegische Steuer
behörde ein Amtshilfeersuchen betreffend die Zeit
spanne zwischen 1. Januar 2011 und 28. Februar 
2014 an die ESTV gerichtet, welches die Nummern 
von neun Bankzahlungskarten («payment cards») 
enthielt, deren Inhaber unbekannt waren. Grund
lage für das Amtshilfeersuchen bildete das DBA 
zwischen der Schweiz und Norwegen in der Fas
sung aus dem Jahr 2009 (Art. 26 DBA CH/N). Zu 
diesem DBA bestanden zwei Briefwechsel, wobei 
derjenige aus dem Jahr 2012 vorsah, dass eine 
Identifikation eines Steuerpflichtigen auch auf ei
nem anderen Weg als über den Namen erfolgen 
kann. Das BVGer hatte in seinem Urteil vom  
27. Juni 2016 das Schreiben aus dem Jahre 2009 als 
massgebend erachtet, welche eine Namensnen
nung verlangten. Das BGer stellte auf den Brief
wechsel 2012 ab, wonach die Identifikation einer 
Person rückwirkend auf den 31. August 2009 auch 
durch andere geeignete Merkmale als deren Na
men und Adresse erfolgen kann .44 

Damit auch bei einem Ersuchen ohne Namensnen
nung eine unzulässige Beweisausforschung, eine 
sogenannte «Fishing Expedition», ausgeschlossen 
werden kann, wird verlangt, dass der ersuchende 
Staat im Amtshilfebegehren die voraussichtliche 

40 BGE 143 II 202.
41 BGE 143 II 202, Erwägung 8.5.6. 
42 BGE 143 II 224.
43 BVGer A778/2017 vom 5. Juli 2017; Amtshilfe betreffend DBA zwischen der Schweiz und Indien.
44 BGer 2C_643/2016 vom 1. September 2017.
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Erheblichkeit der ersuchten Informationen anhand 
von konkreten Ansatzpunkten darlegt. Das Amts
hilfegesuch muss dabei drei Voraussetzungen er
füllen. Es muss: (i) eine detaillierte Beschreibung 
der Gruppe geben, welche die spezifischen Tatsa
chen und Umstände enthält, die zum Ersuchen ge
führt haben; (ii) das anwendbare (Steuer)Recht 
erläutern und aufzeigen, weshalb Gründe vorlie
gen, welche annehmen lassen, die Steuerpflichti
gen in der Gruppe hätten ihre Verpflichtungen nicht 
erfüllt und (iii) aufzeigen, dass die ein geforderten 
Informationen zur Erfüllung der Verpflichtungen 
der Steuerpflichtigen der Gruppe führen können.45 

Vorliegend erachtete das BGer diese Anforderun
gen als erfüllt. In Bezug auf die erste Vorausset
zung konnte die norwegische Steuerbehörde zwar 
nicht die Namen der Karteninhaber nennen, aber 
sie kannte die Kartennummern, die Herausgeber 
der Karten sowie die Transaktionen mit diesen Kar
ten, welche grösstenteils in Norwegen vorgenom
men worden waren. Aufgrund der verfügbaren 
Daten konnte die norwegische Steuerbehörde dar
legen, dass die Karten über einen langen Zeitraum 
regelmässig in der gleichen Region in Norwegen 
eingesetzt worden waren, um Bargeld zu beziehen. 
Es sei daher davon auszugehen, dass es sich bei 
den Inhabern der Karten um in Norwegen steuer
pflichtige Personen handle, von welchen angenom
men werden müsse, dass diese Personen ihren 
steuerlichen Pflichten nicht vollständig nachkä
men. Da die eingeforderten Informationen dabei 
helfen würden, die Erfüllung der Steuerpflicht die
ser Personen  sicherzustellen, seien alle Anforde
rungen an ein gültiges Ersuchen erfüllt. Das BGer 
hielt fest, dass es sich beim norwegischen Amtshil
feersuchen um keine unzulässige Beweisausfor
schung handle und hiess die Beschwerde der ESTV 
gut. 

Das BGer bestätigt mit diesem Urteil seine Recht
sprechung (vgl. BGE 143 II 136; Amtshilfebestim
mungen DBA CH/NL), dass bei Gruppenanfragen 
ein konkreter Bezug zum Sachverhalt herzustellen 
ist und dass gesetzeswidriges Verhalten der Grup
penangehörigen mittels Fakten glaubhaft zu ma
chen ist. Es bestätigt aber ebenfalls, dass die Hür
den zur Annahme einer unerlaubten Beweisausfor
schung hoch sind.

2 Rückerstattung der Quellensteuer  
aufKapitalleistungausberuflicher
 Vorsorge

Im vorliegenden Fall 46 hatte das BGer die Frage der 
Zulässigkeit der Rückerstattung der Quellensteuer 
zu beurteilen, welche auf einer Kapitalleistung aus 
beruflicher Vorsorge an eine Person nach deren 
Wegzug nach Israel ausbezahlt worden war. Der 
Beschwerdeführer zog im Jahr 2012 von der Schweiz 
nach Israel mit der Absicht, sich dort niederzulas
sen. Im Jahr 2013 wurde auf die Auszahlungen der 
beiden Vorsorgekonten eine schweizerische Quel
lensteuer erhoben, deren Rückerstattung der Be
schwerdeführer forderte. 

Das BGer legte Ziff. 5 des Protokolls zum DBA zwi
schen der Schweiz und Israel vom 2. Juli 2003 (DBA 
CH/I) so aus, dass eine in Israel ansässige Per 
son in der Schweiz nur dann in den Genuss einer 
vollständigen Rückerstattung der Quellensteuer 
kommt, wenn die in der Schweiz ausbezahlten Be
träge auch tatsächlich in Israel besteuert werden. 
Die Beweislast für eine Besteuerung im Ansässig
keitsstaat trage der Steuerpflichtige. Der Quellen
staat (in casu die Schweiz) verfügt gemäss dieser 
Auslegung über ein subsidiäres Besteuerungs
recht, sofern der Ansässigkeitsstaat (in casu Isra
el) sein Besteuerungsrecht nicht ausübt. Die Ziff. 5 
des Protokolls zum DBA stellt damit eine lex specia
lis zur generellen Regel dar, welche das Besteue
rungsrecht von Ruhegeldern und ähnlichen Vergü
tungen ausschliesslich dem Ansässigkeitsstaat zu
weist (Art. 18 DBA CH/I). 

3 Begründung einer Betriebsstätte durch 
Home-Office

Der Entscheid des dänischen Taxboards vom  
28. Februar 2017 47 behandelte die Frage, inwiefern 
ein gelegentliches Arbeiten von Zuhause aus 
(Home-Office) eine Betriebsstätte (permanent es
tablishment) und somit eine Steuerpflicht begrün
den kann. Im zugrundeliegenden Sachverhalt ging 
es um eine deutsche Gesellschaft, die einen in 
 Dänemark wohnhaften Sales Manager angestellt 
hatte. Dem Arbeitnehmer wurde kein fixer Arbeits
ort zugewiesen. Er arbeitete die meiste Zeit bei 
Kunden, Partnern und Zulieferern sowie in gerin
gerem Masse – insbesondere für administrative 
Tätigkeiten – von zu Hause aus. 

45 BGer 2C_643/2016 vom 1. September 2017. 
46 BGE 143 II 65.
47 SKM2017.213.SR.
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Unter Hinweis auf das OECD Musterabkommen 
(Art. 5 Abs. 1 OECD MA) entschied das dänische 
Taxboard, dass es sich beim Home-Office-Arbeits
platz für administrative Tätigkeiten um eine Be
triebsstätte des Arbeitgebers handle. Die Tätigkei
ten, welche von zu Hause ausgeführt wurden, 
standen im Zusammenhang mit der Tätigkeit für 
den Arbeitgeber und betrafen dessen Kernge
schäft. Es sei überdies für die Begründung einer 
Betriebsstätte irrelevant, ob die Räumlichkeiten 
der Betriebsstätte im Eigentum der ausländischen 
Gesellschaft stehen, von dieser gemietet werden 
oder auf andere Weise zugänglich gemacht wer
den. Sobald die Tätigkeiten mit dem Kerngeschäft 
im Zusammenhang stehen und mit einer Regelmäs
sigkeit – d. h. nicht bloss sporadisch und gelegent
lich – in einer festen Einrichtung ausgeführt wer
den, werde durch diese Einrichtung eine Betriebs
stätte begründet. 

Obwohl diese Praxis keine direkten Folgen für die 
Schweiz mit sich bringt, zeigt sie exemplarisch die 
Problematik von Mitarbeitern im Home-Office auf. 
Dabei sind die Praxen verschiedener Länder durch
aus unterschiedlich, soweit überhaupt bereits eine 
klare Praxis besteht (was in der Schweiz noch nicht 
durchgehend der Fall ist). Schweizer Unternehmen 
– gerade in Basel – müssen sich deshalb bewusst 
sein, dass je nach Staat die Steuerbehörden bei 
einem Home-Office rasch von einer Betriebsstätte 
ausgehen. Es empfiehlt sich deshalb, bevor Mitar
beitern Home-Office-Erlaubnis erteilt wird, vor
gängig die Handhabung durch einen lokalen aus
ländischen Steuerberater abklären zu lassen sowie 
die Rahmenbedingungen des Home-Office in einem 
Reglement klar festzulegen und zu limitieren. Da
bei sind auch die sozialversicherungsrechtlichen 
Auswirkungen im Auge zu behalten. Im Fall von 
Home-Office-Tätigkeiten von Mitarbeitern auslän
discher Unternehmen in der Schweiz kann die Be
triebsstättenfrage gemäss unserer Erfahrung vor
ab mit den Steuerbehörden gerult werden, wobei 
seitens der Schweizer Steuerbehörden bisher eine 
gewisse Zurückhaltung bei der Annahme einer Be
triebsstätte festgestellt werden konnte.
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Nadia Tarolli Schmidt
Advokatin und dipl. Steuerexpertin
Tel. 058 211 33 54, ntarolli@vischer.com

Christoph Niederer
Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte
Tel. 058 211 34 37, cniederer@vischer.com

Weitere Mitglieder des Steuerteams

Erwin R. Griesshammer
Rechtsanwalt
Tel. 058 211 34 43, egriesshammer@vischer.com

Adrian Briner
dipl. Wirtschaftsprüfer und dipl. Steuerexperte
Tel. 058 211 32 18, abriner@vischer.com

Martin Dubach
Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte
Tel. 058 211 36 46, mdubach@vischer.com

Eric Flückiger
Advokat
Tel. 058 211 39 05, eflueckiger@vischer.com

Nora Heuberger
Advokatin
Tel. 058 211 32 06, nheuberger@vischer.com

Beatrice Klaesi
Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin
Tel. 058 211 36 31, bklaesi@vischer.com

Indira Mahmutovic
Betriebsökonomin FHNW 
Tel. 058 211 39 48, imahmutovic@vischer.com

Katharina Salzer-Zimmerli
Sachbearbeiterin Steuern 
Tel. 058 211 32 01, ksalzer@vischer.com

VISCHER ist ein unabhängiges Schweizer Anwalts
büro mit rund 80 Anwälten und Steuerexperten.  
Zu unserer nationalen und internationalen Klient
schaft zählen sowohl namhafte Unternehmen wie 
auch vermögende Privatpersonen. 

Die angesprochenen Themen sind nur in gedräng
ter Form dargestellt. Die Lektüre ersetzt eine 
gründliche Rechtsberatung nicht. Sollten Sie im 
Einzelfall Beratungs oder Handlungsbedarf haben, 
würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren vertrauten 
Anwalt bei VISCHER ansprechen oder sich direkt 
beim Steuerteam melden.
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